
Klaus Bosselmann 
Eigene Rechte für die Natur? 
Ansätze einer ökologischen Rechtsauffassung::' 

Zur Metaphysik des geltenden Rechts gehört die Annahme. daß nur der Mensch 

Rechte ha.ben kann. Alle Ethik der letzten 300 Jahre ist in ihrem Kern anthropozen­
trisch. Die Natur kann keinerlei Rechtsticel und damit auch keinen moralischen 
Anspruch gegenüber dem Menschen geltend machen. [m Zeitalter der ökologischen 
Krise sind diese Grundlagen nun ins Wanken geraten. Eine sich immer stärker 
enrwickelnde Umweltethik wirft die Frage nach dem Verhältnis zwischen Mensch 

und Umwelt neu auf. Zur Disposition steht insbesondere. ob die Narur weiterhin 
vom System der Rechte ausgeschlossen bleiben darf. Während aber in der Ethik 
darüber lebhaft diskutiert wird und ganzheitliche Betrachtungsweisen bei Natur­
wissenschaftlern und Wissenschafcstheoretikern immer stärker um sich greifen. sind 

die Juristen von alledem. so scheint es. gänzlich unberührt geblieben. 1 

Im Folgenden soll gezeigt werden. wie sehr die Weiterentwicklung des Rechcs 
angesprochen ist und wie der Zusammenhang zwischen Umweltethik und Recht 
hergestellt werden kann. Zur ökologischen Neuorientierung des Rechts gehören 
rechtserhische Akzencverschiebungen und die Anerkennung einer Rechtssubjektivi­
tät der Narur. Dies wird Gesetzesänderungen zur Folge haben, vor allem aber eine 

veränderte Gesetzesinterpretation. Die praktischen, schon nach geltendem Recht 
möglichen Rechtsveränderungen srehen deshalb im Vordergrund dieses Beirrags. 
Die Ökologisierung umfaßt sämtliche Gestahungsebenen des Rechts. Betroffen ist 
daher auch das Selbstverständnis der Rechtswissenschaft. Da gerade die Rechtswis­
senschaft und Juristenausbj[dung mit ökologischen Grundfragen bisher kaum zu 
tun hatten. soll vorab auf die dringende Norwendigkeit eines gewandelten Gesamt­
zusammenhanges der Rechtswissenschaft hingewiesen werden. 

Ist in den 60er und 70er Jahren die mangelnde gesellschaftliche Relevanz der 
Wissenschaften beklagt worden, so läßt sich heute - zusäu.lich - von deren 
ökologischer Ignoranz sprechen. Hier haben die WIssenschaften bisher vollständig 
versagt.' Will die Rechtswissenschaft niche noch weiter in ihrer Erbkrankheit. der 
Pflege der Autonomie der Persönlichkeit jenseits von allen modernen geistes- und 
naturwissenschafdichen Erkenntnissen. leiden'. so muß gerade sie sich um interdis­
ziplinäre Arbeilsformen bemühen. 
Aus ökologischer Sicht kann die Rechcswissenschaft nicht anders gedacht werden 
als ein offenes System. das Inputs (Informationen) aus der Umwelt aufnimmt und in 
OUtputs (Theorien etc.) transformiert. wobei ihr Selbstverständnis als ökologische 
Rechtswissenschaft das eines Subsystems neben anderen Subsystemen wie Ökono-

• Der Btiu~g Set~{ den 111 KJ SI. J~J ff. crschitnC"ntn Au(sau. .Wendcz~i( 110 Umwelu-echr. (on. 
I Vgl. K. Bos.<dm:l1Ul K.J SI. >49 r. 
~ Da.>u Jl:ruckeiSimonrSfWe.gmann, Wissen für die Umwelt (19&\). JOJ ff. 
J So schon R. Wi«hol .. r, R.chu,." •• ttlsch,f. (1968). 7~ f. 
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2 mje, Humanökologie, Bio-Ökologie oder Biologie-l sein muß. In einer vemetzten 
Strukrur sriinde die Rechtswissenschaft in einem Inte.raktionsfeld verschiedener 
Wissenschaftsbereiche und könnte so dem Anspruch gerecht werden, den die 
Ökologie als ~ Wissenschaft von Struktur und Funktionen der Natur von den 
Beziehungen der Organismen untereinander und mit ihrer Umweh~ S heute er­
hebt. 
In dem Maße, wie die Jurisprudenz zu einer solchen ökologischen Ausrichtung 
foihig ist, wird sie in der Lage sein, umweltethische Fragen aufzunerunen und 
juristisch zu bewältigen. 

1. RechlSethische Grundlagen 

1. Umweltethik 

In der Umwelterhik, die sich seit den 70er Jahren als ein Forschungszweig der 
nonn2tiven Ethik herausgebildet hat und das Verhalten des Menschen gegenüber 
seiner natürlichen Umwelt untersucht, stehen sich im wesentlichen zwei Positionen 
gegenüber. Die eine Position geht von der Fragwürdigkeit herkömmlicher westli­
cher ethischer Systeme aus, die sich ausschließlich arn Menschen und seinem 
Wohlergehen orientieren. Jüdisch-christliche Traditionen und insbesondere das 
mechanische Narurversc.ändnis seit Descan:es und NewtOn hätten den Menschen 
von seinen Narurzusammenhängen isoliert und zum Usurpator von Natur und 
Umwelt gemacht. Zur Überwindung des Mensch-Natur-Gegensarzes müsse die 
nichtmellschliche Natur im Sinne einer Eigenständigkeit und Eigenwen:igkeit "auf­
gewen:et« werden .o Die andere Position teilt die Forderung nach stärkerer Rück­
sichtnahme auf die Natur, hält aber das anthropozentrische Fundament der westli­
chen Ethik für tragfähig. Sie plädien: vor allem deswegen für ein bloßes Veranrwor­
rungsprinzip des Menschen, wei.l es mit dem vorherrschenden naturwissenschaftli­
chen Weltbild besser zu vereinbaren sei.' 
Zwischen beiden Positionen gibt es eine Reihe vermittelnder Ansichten, die die 
christliche Ethik und Tradition niche reduziert als ein Ausbeurungsverhältnis zwi­
schen Mensch und Natur verstehen, die jedoch auch die Norwendigkeit betonen, 
das anthropozentrische WertSystem zu überwinden! 

4 Zu deo tin:teln~n Fomun ökoloJPscher Forschung JiDlckel5irnonuIWeigmann (Fn.l), 8 f. 
I 50 die :tugNndcge!egte DefLQiuon bei OdumIReichh>l(, ÖkolOßlc . Brücke zwischen Narur· und 

Sozialwl .. enschaicen. 4·Autl ('980) und W. 'Jj$ehl~r. Einlührung 111 die ÖkologIe. J. AuEl. (1984). Von 
einem zu engcn, . ul E. Haeckd (1866) be:togcnen Öko)og/.cbegrifl geht G. LeIdig, Ökologlsch-okoDo­
misch. RechtsWi .. ~n.chaft (1,8-1)' IO} ff. 'UI, weshalb er zu ."'tm auf bloß. Kooper.auon brschr.ink«n 
Verständnis d.r Rechl$\VI!.$ens<:baft gelangt; wie er .uch eh.Dümcheo, Kooperaoonsmoglickke"en 
zwj .. heo Rtchtswissenschafl und Nachb'fWI .. enschaft ('98). 

6 Diese Pomjon YenrClen U. ' , L. Wbi,e. The h.i.torical roOL< 01 our ~cologic eri.is, Scienct I S j (1967), 
IlO) If.; C. Aroery, 01$ Ende der Vorsehung - Die gn~de.nlos<1l Folgen des ChrUlen(ums (197l) ; ders., 
Um",elL<chul2 und Po~tik, in : E. v. Weiz$äc~r (Hrsg.), HumanokoJogie und Umwchschul2 (197~)' 
80 fL; G.Pich" Die Wcrto,dnung eine, hum""en UmwelI, Merkur l~/g ('984), 707 fl.; F. Fr:uer­
Du~ng, ,n: D. Birnb.cher (Hrsg.), Ökologie und Ethik (19110), 9 ff. 

7 Hierzu gehö...,n etwa D. Bjmb:.cher, Sind ...... r für die Na!ur veranIWortlicbl, in : de". (Fn.6), 'O} H.; 
J. feinberc, D ie R.:chle d", Tiere und zukünftiger GeneraIJone.n, ebd., '40(f. ; R. Sp,em.nn, Tecluu.<chc 
Ein&Jiffe '" die N~Iur .h Problem der politischen Ethik. ebd .. : 80 ff.; J. P:wmo(e, Den Unnl beseiugen. 
Überlegungen :tu, ökologuchen Mode. ebd .• ~O-i f{. 

ß So M. Rock, TheologIe der N'Iur und ihre anthropologiscb-etlllschen Kon,equcnun. in: D. Birnblchcr 
(Fn.6), S. 71 H.; G. Ahne(, Schöpfung 3m Abgrund. Die Theologie vor der Umwelc/rage (1974); d~rs .. 
Wahrnehmung der Intere ...... der Nalur, in: K.-M . Meycr-Ablch (Hrsg.), Friedtn mit der Natur ('979), 
s. '12((.; H . Dembrowslu. Na,ur im Gonesfrieden. cbd .. 5. 1\1 ff.; H .Jon2.S. Das Pnnzip Vuatlnvor­
lung (1979) ; K.-M. Meyer-Abich, Wege zum FriNen mil de( Narur (1984); ders.; Im roZl.:den Frioden 
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Die politische Umweltschutzbewegung - selbst eine Begleitencwicklung der Krise 
des Weruystems - hat entscheidenden Anteil daran, daß die Umweltethik nicht nur 
in das öffentliche Bewußtsein vorgedrungen ist, sondern heute auch inhaltlich - als 
Micwelt-Ethik - im Sinne einer ökozentrischen Betrachtung begriffen wird. 9 Ein 
umweltpolirisches Programm der nicht-anthropozentrischen Umweltetruk steht 
freitich noch aus. Ansätze dazu sind aber vorhanden. K.-M. Meyer-Abich hat den 
Gegensatz dargestellt zwischen der »kleinee Umweltpolitik« der 70er und !loer 
J anre 'O und einer Umwelrpolitik, die den Eigenwert und die Eigenrechte der NatUr 
anerkennt. Als Ergebnis seiner ~praktischen Narurphilosophie für die Umweltpoli­
tik« 11 beschreibt er den Übergang zu einer Rechtsgemeinschaft von Menschen und 
natürlicher Mitwelt. n Als Philosoph beschränkt er sich allerdings weitgehend auf 
den rechtsphilosophischen Gehalt der Gleichberechtigung zwischen Mensch und 
Natur. Instrumentell-juristische Fragen deutet er an'); eine Verbindung zur aktuel­
len umweltrechtlichen Diskussion wird aber nicht gesucht. So bleibt die Aufglbe, 
das Umweltrecht und seinen Vollzug durch Verwaltung und Rechtsprechung 
insgesamt neu zu ordnen. 
Aus rechtsphilosophischer Sicht hat sich Albin Eser mit dem "ökologischen Recht« 
befaßt. '. Er geht den Fragen der Schuuwürdigkeir, der Schutzbedürftigkeic und der 
Schutzfähigkeit der Natur nach, wobei er die ,. Kulrur-Natur-Symbiose« in den 
Mittelpunkt der Rechtsordnung Stellen wlll. Instrumentell schlägt er eine l1exiblere 
Regelung der Beweislast im Umweltprozeß'!, eine Ausweirung der Produzenten­
haftung, eine An Grundrecht auf ungestörten Umweltgenuß und die Einrichtung 
von Vonnund- bzw. Treuhänderschaften für nicht-prozeßfähige Umweltobjekte 
vor. ,6 Das Vormund- oder TreuhandmodeU setzt die Zuerkennung eigener Rechte 
für die Natur voraus . Angesichts der Symbolik, daß demnach die (natürlieben oder 
juristischen) Personen nicht die einzigen Wesen sind, die mit Rechten ausgestattet 
sind, hält Eser die Verwirklichung dieses Postulats »in nächster Zukunft« jedoch für 
unrealistisch, "es sei denn, daß exponentielles W:\chsrum der Umweltbeeino:ächti· 
gung den Umdenkungsprozeß drastisch verkürzt« . 

.2. Das Treuhandmodell in der Verbandsk/age 

Der Umdenkungsprozeß scheint sich indessen zu beschleunigen: Nachdem der 
Bundespräsident in seiner Weih.nachtsansprac~e von 1984 gefordert hat, die Umwelt 
auch um ihrer selbst willen zu schützen'7, denkt auch der Präsident des Umwe!t­
bundesamtes darüber nach, Treuhandschaften für Tiere oder seltene Naturdenkmä­
ler oder den Boden einzuräumen. ,i Allerdings klammere er die Frage der Eigen­
rechte aus . Er überdeckt sie mit dem Hinweis, daß der rechtliche Schuu der 

zum Fned .... m.t der N~tur, in ; JiruckclSimon;,/Weigm.nn (Fn.l). S.191 fl. ; grundl~nd A. Schwelt­
zer, Kultur und Ethik. KullUrphiloIophle (1947). 

9 Sieh. dazu G. Ahner, on: JänJ,ke/SimonulWeigmU\l'l (Fn. 1). S. ~1I0 H.; R. B. Sieferle, FortSchritl.Sfe",dd 
- 0ppOSiÜOn gosen Technik und lndunne von der Romantik b,s zur Gosenw.n (.,84) ; H. BoS>eI, 
Bürgcnnlu311v~n entwerfen d,e ZWtunit - Neue Leubilder. neu, Werte (t96&). 

10 K.-M.Meyer-Ablch. Weg. zlIm Fne<len mit der Nuut (Fn . 8). S.ll . 
• \ So der Unterute! des BII,hes . 
11 A. ~ 0 ., $ . • 5', .6~ H.; d~zu ~ucb K.·M . Meyer-Abich. 111: ~cheldewege 11 (19&1). ~ . S 8. H. 
'J InterpfCt~Uon Jes Gieichhelupnnz'p' n.eh dem Grundgesetz (5"73), -Ch>n> der Rechte der NllUh 

($. '90). -Grundrechl .ul HelD1l(o (S. 191). 

'4 So der litel ein~ Auf"IZes In: H.~,brkl (Hrsg.), N.tur und Ges<oichlc (1981), $. H9{f. 
rs A . •. O., S' lS~ : .;ehe duu du Und d •• BGH vom .8.9. 84 - VI. ZR 111/Sl-, Ul'R 8S,l' H. 
,6 A . •. 0 . . lB5· 
'7 BulletJn des l'tu. e· und Inlorm.cions:unIC"S der Bundesregierung \,84. S. 140" 
18 H. v. Le",ner, ,n , Jinicke/SimoD.urw .. gmann (Fn.l), S. '95. 106 f. 

J 
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4 natürlichen Objekte schon jetzt durch die altruistische Verbands klage im Landesna­
rurschutzrecht von Bremen, Hessen und Berlin als Treuhandschaft wahrgenommen 
werde. '9 

Ein auffälliges Merkmal der rechtSpolitischen Diskussion um die altruistische oder 
treuhänderische Verbandsklage ist das Bemüben um Kontinuität und vorsichtige 
Weiterentwicklung. Wo immer die Verbandsklage gefordert und realisiert wurde, 
stand das Motiv einer wirksamen und nachhaltigen Verbesserung der sonst rechts­
schutzlosen Natur und Landschaft im Vordergrund. Und über die Notwendigkeit 
einer verbesserten m:nenell- und verlahrensrechtlichen Stellung der Natur gibt es 
heute weniger Streit als je zuvor. Was aber den Fortgang der nun schon 15 Jahre 
alten Diskussion um die VerbandskJage'O belastet, ist die Schwierigkeit ihrer rechrs­
dogmatischen Einordnung. 
Mit Hilfe der Verbandsklage sollen die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
stärker berücksichtigt werden . Aber wessen Angelegenheit wird mit dieser Klage 
eigentlich geltend gemacht? In Betracht kommen nur zwei Alternativen. Eotweder 
klagt der Verband um seiner selbst willen oder um anderer, d. b. objektiver Zwecke 
willen. Da n:lch dem Wtllen der Landesgesetzgeber mit der Verbandsklage aUein die 
Verletzung von Narurschutzrechten gerügt werden kann, nicht also eigene, egoisti­
sche Interessen verfolgt werden dürfen, bleibt nur die Möglichkeit der Wahrneh­
mung anderer Interessen . Insofem wäre die VerbandskJage entweder als Mittel 
objektiver Rechtskontrolle" oder zur Durchsetzung öffentlicher Interessen" oder 
zur Gelrendmachung des Gemeinwohls') denkbar. Abgesehen davon, daß die 
Rechtsprechung jeder Vorstellung einer Wahmehmung latenter öffentlicher Interes­
sen durch Einzelne ablehnend gegenübersteht", würde diese Konstruktion jedoch 
einen Einbruch in das IndividualrechtSschurzsystem darstellen . Der Legitimations­
zwang der SchulZnormtheorie - klagen soll nur, wer den öffentlichen Interessen 
eigene Rechte entgegensetzen kann - wäre danach erheblich verstärkt. So bleibt dem 
allgemein vorherrschenden Verständnis von der Andersarrigkeit individueller und 
öffentlicher Interessen im Grunde nur, die Verbands klage als Fonn der Treuhand­
schaft aufzufassen:! 
Dem Willen der Landesnarurschutzgesctzgeber entspricht dies durchaus" und 

19 Auch In H:unburg gibl es i. ü. die Verb.nd.<khge, vgL § .. I HrnbN.tSchG v. g. 7. J 981 . 
<0 Enlla.ch, durch E. Rcbblnder. ZRP 1970. S. lloff. und RehbindcrJBurgbachcrJKnicpcr. Die Bürgerklage 

im Umwclueclll (19P), har das Thema "Z",el Jur1.uenugc (1978. 1980), cdiche F.ch~geo - vgl. z. B. 
Arbeit.skreis zum Umwellrecht (Hrsg.). Konlr.l und Pro Verhndskhge . Anhörung des Arbeiukrelses 
für Umwcltrcchl. Beitrage zur Umweltg ... 'lIrung, Heft V (1976) - W1d 1lDffi"," ",iedtr den Bundesug 
btschältigt; vgl. ruerzu MdB Dr. Vogel zur Regierungserklirung de< Bund ... lunzlcr, VOm 4. S. ,,8l 
(D<tJucocr Bundestag - 10. W>hIpenodc - -I. Sitzung, S. 9 I) SO"'I< den Enrwurf der Grünen v. 8· 7· '98 S 
(BT-D(Uc\<.< . 10/}628) für einm § '" BNatSchG. 

1 I In d iesem Sinne früh" H. H. Rupp, Popul",kJ.ge im Umweltsc.hulZfecln? ZRP 71. p. H. Im Sinne 
e",Cf BUJ),,~dungskbgc ~ur KOlllrolic der Einhalrung von Umweh~elZen E. Rehb,ndcr, Argumente 
(ur die Verb2J1d.kJagc lDl Umweh,.eclu, ZPJ> 76, '17ff.: ähnlich VG Kas.d, Unei! v. 10.11.8) - IVJIE 
J71/8l- Agr11r1l198~ . ,68/. 

H E!W~ ,n AnlehnWlg zu den wenbewerbsrec.hrlichen Dri[tkJagm aus ~ I) UWG, § 1 Ab •. I SA[~ I Zugabe 
VQ, § 11; Ab •. 1 RabmG und § " WZG. die "'''[gehend von Verbinden .glelchum ili Vertreter des 
ö((enwchcn Imeres,es- (R.. Scholz.. Wiruch.ru.ui'lChurecht und KonkurrenteruchuLZ (Hn I), S. S 1 ff.) 
geführt werden. 

'.1 So eh . Bickd, Hessi.ches NacurschuLZgesecz - Kommenr>r (1981), § l6 Rdnr . I. 
'4 Vgl. etwa das Urteil des BVerwG zum AKW Sude, ßVcrwGE 61, '17ff. = NJW 81, 'l9l, '}9S: d~u 

K. Bosselmmn, KJ 8,. 401 ((. 

lS Dnu die rechlSdogmatuche Untersuchung von E. G .... ncr, Treuhandkl.ge >.uguruten von Natur und 
Landsch~ ßerlräge ZUI Umwehgesulcung A 94 (198~). S. H ff . 

• 6 VgJ. Lüthge, NJW 80. 10)7, ICJS ; Borchmann. VR 8,. l), 76; lerner Umwchguuchlen 1978 dei R.:ues 
von Sachver.<lWdigen für Urnwddr.gcn (ßT-Drucks. VlIlh9)8), 'ftl, S. 469: .Vollzugs- und Imple­
men,ation.delizitc beslchen noch 10 vIelen BereIchen des Umweltschutz .. fon und nicht nur dort, wo 
die Mi,," fehlen, ,on dem auch don. wo Cln Sac.hwahcr fehlt .• 
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eben~o dem Selbstverständnis der Verbände al~ Anwälte der Natur. Der Problem­
druck wird dadurch aber nicht geringer. Nach der allgemein akzeptierten Definition 
von H . Coing bedeutet eine Treuhand, daß jemwdem Rechte anvertraue sind, über 
die er selbst verfügen kann, die er aber nicht im eigenen Imeresse, sondern im 
Imeresse anderer Personen oder objektiver Zwecke ausüben solL '7 Dann fr3,ß{ sich 
also. wessen Recht treuhänderisch ausgeübt werden soll. 
Im Zusammenhang mit der Verbandsklage ist diese Frage erstmals von E. Gassner 
genauer untersucht worden.'i Er meinr, allein das Interesse der (menschlichen) 
Rechcsgemeiruchan sei die Legitimationsgrundlage der Treuhandschaft. Der Natur 
gesteht er zwar eigene Würde zu, rechtlich bedeutsam sei sie aber nur in ihrer 
Funkrion als Lebensgrundlage des Menschen. Insoweit stehe das aus Art. 2 Abs.l 
Satz 1 GG folgende individuelle Grundrecht ::Iuf Erhaltung der natürlichen Leben~­
grundlagen - für heute und später lebende Menschen - zur Verfügung.'9 Der 
dogmatische Widerspruch dieser Auffassung besteht darin. daß Rechtsträger und 
Destinatär (Begünsrigter) auselnanderfallen. Wenn der Mensch als alleiniger Rechts­
träger gedacht wird, schließt dies zwar nicht aus. sowohl ihn als auch die Narur als 
Begünstigte der Treuhandschaft anzusehen. Der Schutz der Natur ist dann aber nur 
derivativ, d. h. abhängig vom Umfang des Rechts auf die Natur. Der Umfang der 
treuhänderischen Bindung ist dementsprechend beschränkt auf die Bedürfnislage 
des Meoschen. Die Treuhandschaft, die ihren Sinn in der rechtlich selbständigen 
Wahrnehmung fremder Interessen hat (wozu auch die Durchselzung gegen andere 
Interessen gehört). wird damit im Grunde überflüssig. Als Treuhandgeber und 
zugleich Treuhänder nimme der Mensch identische Interessen wahr. das könnte er 
ebensogue ohne den Gedanken der Treuhandschaft. so daß die Verbandsklage dann 
besser als Form der Poplliarklage zu denken wäre. Gassner versucht nun, das Recht 
auf Erhaltung der nariirlichen Lebensgrundlage weit zu fassen, indem er den Begriff 
der Lebensgrundlage auf alle FaktOren bezieht. die zum Ökosystem Erde gehören 
(hoüscisches Prinzip der Ökologie).Jo Dadurch soll der Gefahr einer z.u eng auf 
Ressourcensicherung bedachten Interessenwahrnehmung entgegengewirkt werden. 
Er übersieht dabe.i aber die Eigenart des Rechts als Instrumenc des Interessenaus­
gleichs. Juristisch bleibt auch ein ökologisch erweitenes Interesse ohne Bedeutung, 
solange es nicht instrumencell irgendwie abgesichert wird. Das soll die treuhände­
risch verstandene Verbandsklage ermöglichen. Sie kann es aber gerade nicbt, weil ihr 
ein klar umrissenes Mandat der Schutzinteressen der Natur fehlt. Ohne genaue 
Festlegung dessen, was im Unterschied zum herkömmlichen anthropozentrischen 
und ressourcenökonomischen Imeressenschutz den Eigenwert der Natur ausma­
chen solP'. bleibt der Treuhandgedanke daher blaß und unverbindlich . 
Wie groß dabei die Gefahr einer Gleichseczung von ressourcenökonomischen und 
ökologischen Interessen ist, zeigt Gassner selbst. wenn er die Motivation, den 
"doppelten Grund« zum Schucz der Natur schildert. Unbesrreitbar ist die Natur 
nicbt ausschließlich um ihrer selbst willen zu schützen, sondern auch um unseret­
willen)' Die Alternative »um der Natur willen oder um des Menschen willen .. ist in 

'7 H. Coong, Die Treubandlual, pnvo.en Rechtsgtsch:':fu ('97». S. I . 

li E. Gauner (Fn. Ir). S .• , ((. 
19 Im Anschluß an H. Hofmann, Rechufugea der atomaren EDuorgung (19B.), S. 110, '79 ff. 
}o E. G2S5ner (Fn . ~l). 5. 54 f. 
.11 Zu di<.5er Forderung E. RehbIßdc:r. Okologi<ehcs und jurisruches Dtnlu:n lD1 UQ1w~ltschuu, H ... tia 

1978/79. W.rklichk"l< und Realilil, Vorui,t und Komm.nw-t Zu Ludwlg Kbges ('979). S.8). 99; 
H.So.U. Kriti.eh. Gc:samtwimligung des BundesD3rur:<chu12.gesel2" und der Undem •• urschuugc ­
.. Ize. in: Anolyse und Fo=nrw.ckJung des Deueren Nlrur:<chuarechu In der Buod .. republik DeutSCh­
land. Hdt.l6 der Scbriftenrcihe des DeulSchen R,IC:S rur G.ndespflege (1981), S. I SI H . 

.I 1 Vgl. auch H. Jonas (Fn. 8). S.19. 
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6 Wirklichkeit ein Scheingegensatz, da der Schutz der Natur immer auch dem 
Menschen nützt. Der Doppelcharakter der Natur in ihrem Selbstsein und ihrer 
Funktion (als Lebensgrundlage des Menschen) verlangt: dann aber auch, daß das 
Interesse des Menschen nicht auf die Funktion beschränkt bleibt. Wenn das 
Interesse nicht gleichzeitig den Eigenwert der Natur anerkennt, kann das Funk­
tionsinteresse immer wieder zu einem bloßen Ressourceninteresse verkommen, das 
den ökologischen Gesamtzusammenhang, in dem der Mensch steht, ignoriert. 
Gassoer verkenne diese notwendige doppelte Einbindung des Interesses . Er hä.lt 
zwar das »wohlverstandene. Interesse des Menschen für maßgebend, er grenzt es 
aber nur vom ~kurz.fristigen" Interesse ab. Ihm geht es um eine langfristige. auf die 
später lebenden Menschen ausgedehnte Sicherung der Lebensgrundlagen. Den 
klassisch ressourcenökonomischen Interessenschutz dehnt er lediglich zeitlich 
aus.)) 

J. Die Mensch-Natur-Beziehllng 

Daß Gassner aus dem anthropozenrrisch-ressourcenökonomischen Bannkreis nicht 
heraustreten kann, hat seinen Grund in dem Beharren auf der prinzipiellen Gegen­
sätzlichkeit von Mensch und Natur. l4 Das Mensch-Natur-Verhältnis wird als reine 
Subjekt-Oejekt-Beziehung gedacht, die durch die erweiterte Verantwortung des 
Subjekts zwar gemildert werden kann, dennoch aber als einseitige Beziehung 
bestehen bleibe. Die geforderte Vedinderung der Mensch-Narur-Beziehung ist 
indessen nicht nur als Frage veränderter Quantität, sondern auch als Änderung der 
Quali~t denkbar. Hier stehen sich quantitative und qualitative Naturbetrachtung 
gegenüber. Im dominierenden wissenschaftlichen und technischen Narurverständ­
nis wird der Dualismus zwischen Mensch und Natur als solcher nicht in Frage 
gestellt. Narur erscheint als quantitativ meßbar und beeinllußbar, so daß <luch die 
Zerstörung der Natur als ein quantitatives Problem zu großer Einflußnahme des 
Menschen begriffen wird. Zur Disposition steht danach nur die mechanische 
Veränderung der Paritäten. Anders die qualitative Naturbetrachrung, die von der 
wechselseitigen Abhängigkeit von Mensch und Natur ausgeht. So wie der Mensch 
nicht isolien von der Natur denkbar ist, kann auch die Natur nicht isolien vom 
Menschen gesehen werden . Eine Veränderung in der Natur bewirkt eine Verände· 
rung des Menschen und umgekehrt, so daß jede Einflußnahme des Menschen nicht 
nur auf ihn selbst zurückwirkt. sondern die Mensch-Narur-Beziehung auch insge­
samt weiterentwickelt. 
Dieser Zusammenhang wird in Blochs Philosophie deutlich, wenn er zur Überwin­
dung der Entfremdung zwischen Mensch und Narur das doppelte Ziel einer 
.. Humanisierung der Natur. und »Naturalisierung des Menschen« anstrebt.lI Hu­
manisierung verlangt danach die Überwindung des beherrschenden Verhältnisses 
des Menschen zur Natur - durch entsprechende Veränderung der Produktions­
weise -, während Naturalisierung den Prozeß beschreibt, bei dem die Narur durch 
Überwindung ihrer Selbstverschlossenheit an den Menschen "heran ruckt« l6. Ein 
solcher Prozeß des Aufeinanderzugehens könnte 3uf eine Identität zwischen 

JJ E. Ga"n", (Fn. 1 s). S. s) unter Berufung .uf E. Rehbtnder (Fn. ) J). S. )70. der dnl Un,enchied zwischen 
re:ssourcenökonomischem Wld okologucbem 1",ere ... n5chu,z .m ülIhon20n, 2u.1m.cht. 

H A. a. 0., S. 78 : .NatLlr Llnd Kultur sind scharf l.U u,,<er3ch~ldeb.< 
H Etw. E, Bloch. Atheismus im Chn"enrum. Zur Religion des Exodus und des Reichs . Gesaml>usgabe 

Bd" 4 (J 97}). S. l?811.; zum Narurbegriff bel Bloch vgJ. I. Zühlsdorff. Oie gesellsch.ltlichen und 
poliwchen Implik2tionen des N.,urbegriHs von Ern" Bloch. Phi!. DiS!. H2tlnover (198) . S. lll H. 

)6 Vgl. P. Zudeick. Die Welt:>ls Wirklichkeit und Mögtichk ... . Die Rech,f<rugungsproblem.t.ik det' Utopie 
in der Philosoph •• Ernst Bloch.< (1980). S. 141. 
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Mensch und Natur hinauslaufen, was den Verd3cht rein idealistischer und damit 
ideologischer Vorstellungen aufkommen läßt. Es kommt cLilier entscheidend darauf 
an. daß Subjekt und Objekt als Selbständige und Gleichwertige erhalten bleiben. 
Denn nur dann bleibt die Dynamik zwischen ihnen gewahrt. Das Wesen der 
Subjekt-Objekt-Beziehung läßt sich mit Adomo so beschreiben: ~ Weder sind sie 
(sc. Subjekt und Objekt) letzte Zweiheit, noch verbirgt hinter ihnen sich letzte 
Einheit. Sie konstituieren ebenso sich durch einander, wie sie vermöge solcher 
Konstirution auseinander treten. Würde der Dualismus von Subjekt und Objekt als 
Prinzip zugrunde gelegt, so wäre er, gleich dem Identitätspnnzip, dem er sich 
weigen, abermals total, monistisch; absolute Zweiheit wäre Einheit«.17 
Diese Dialektik von Zweiheit und Einheit macht den Kern der Subjekt-Objekt­
Beziehung aus. So verstanden lassen sich Mensch und Natur nie anders begreifen als 
eine Zweiheit, in die der Mensch die Einheit zwischen sich und der Natur einbezie­
hen muß. Als Subjekt hat er seine eigene ObjektsteIJung mit zu gewärtigen, Natur 
erscheine folglich nicht nur als Objeb, sondern immer auch als Subjekt.J& 
Die Dialektik der Subjekt-Objekt-Beziehung ist der Scblüsse! für ein Mensch­
Natur-Verständnis, in dem der Mensch nicht ständig Gefahr läuft, die Eigenständig­
keit und Gleichwertigkeit der Narur zu ignorieren. Damit stellr sich die Frage, wie 
solcher Eigenwert juristisch berücksichtigt werden lumn. Aus anthropozentrischer 
Sicht ist dies kaum möglich, da der Wert der Natur immer -erst durch deren 
Inbeziehungsetzung zum Menschen in die Ebene der rechtlichen Zwecksetzungen 
einbezogen wird".J9 Das vorausgesetzte Dogma der Nicht-Rechtsfähigkeit der 
Natur wirft den Menschen aui seine alleinige Rechtssubjektivitä( zurück. Sie grenzt 
das Interesse an der Erhaltung der Natur zwangsläufig ein: Trotz aller Betonung des 
Schulzes der Umwelt ~auch um ihrer selbst willen« ist es die Funktion als Lebens­
grundlage. die allein rechtliche Bedeurung hat. Die Reduktion des Eigenwertes auf 
die dienende Funktion der Natur ist eine notwendige Folge der anthropozentri­
schen Rechtsdogmarik. Die Forderung nach stärkerer Berücksichtigung bleibt von 
daher stets appellativ, d. h. ohne konkret-rechtliche Verpflichtung. 
Man muß betOnen, daß die gegenwärtig diskutierten Möglichkeiten zur Verbesse­
rung des Umweltrechts durchweg mit diesem Mangel behaftet sind. Bei der Diskus­
sion um die verfassungsrechdiche Verankerung des Umweltschutzes etwa geht es 
um Grundrecht oder Staatszielbestimmung,<o nicht aber darum, ob der anthropo­
zentrische Ansatz zugunsten von Eigenwert und Eigenrechten der Natur aufgege­
ben werden muß. Die Konsequenzen wären qualitativ andere als nur die Forderung 
nach einem weiteren (menschlichen) Grundrecht oder nach einer weiteren Staats­
zieJbestLmmung, die ausschließlich die Funktion als natürliche Lebensgrundlage 
(des Menschen) erlaßt. Ähnliches gilt für die Verbands klage. Selbst wenn sie nicht 
nur für das Naturschuezrccht des Bundes und der übrigen Länder gefordert wird. 
sondern für das gesamte Umweltrechr<, , so ist bisher noch nidtt beachtet worden, 
daß sie ohne Anerkennung eines Eigenrechtes der Natur keine eigentliche rechts­
dogmatische Fundierung hat. Ihre Bedeurung als treuhändensches Instrument 

}7 Th. Adomo. Negative D,..J.kUk (1975). S. '51, 
}8 111. Adomo (~.,. 0., S. I~.I) sprICh, von d.r -reZIproken- Durchdnngung von Subjekt und Objekt. Im 

glelchtn Sinne verwC1\det Bloch die K'ICgonen Inwendigel (Men.eh) und Auswmdige, (Notur); vgL 
T.ndenz-L.,enz-U,op,e. Ergvnungsbwd zur Ge .. mt>wgobe ('978). S. }88. Schon die Slockholmer 
Konferenz der Ver.imen N.non.n vOn '971 WIes auf di~ DoppelneUung des Mensch~n als .G«cl.6pl 
und Gcs,aher d" UmwelI. hin; hien:u sOWIe zur Einbindung des Mmschen in den N.ru" bzw. 
UmweJ,bc-gri/f M. Kloepler/K. Bo...,lm.nn, Zen,,..jbegr;{{e des Umwd,chemiluJienrech" ('981), S. '47 
und lS d. 

}9 E. Ga."er (Fn.! 5). S. 76. 
40 D:u:u unten Ab<ehn. 111. }. 
4' Vgl. Cl,.,.. P.C.M.yer-Tasch, Umw.ltrecht im Wandd ('978). S.70fL 
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8 könnte sie allerdings eines Tages zum ,.trojanischen Pferd« im Umwellrecbt und 
damit im Recht insgesamt machen. Wer Treuhmdmodell und UmweltSchutz konse­
quent 'Zu Ende denkt, wird kaum daran vorbei können, der Narur eigene Rechte 
2UZ ugestehen. 

1I. Rechtssubjekcivitäc der Natur 

Eine immer wieder vorgetragene und schon 'Zur festen umweltrechdichen Tradition 
gehörende Forderung ist die nach der Aufwerrung der Narur im System des 
lnteressenausgleichs . Die Belange der Narur und ihrer Teile erhalten in der Tat 
stärkeres Gewicht, wenn ihr Eigenwert betont und juristisch begründet wird. Aus 
der Rechtstheorie ist bekannt, daß bei der Abwägung eine Qualifizierung als 
fundamentaleres Interesse insofem erheblich ist, als sie die Rangbildung uneer 
konkurrierenden Belangen rational nachprüfbar macht. " Ein als grundlegend quali­
fiziertes Interesse hat größere Cbancen, sich gegenüber abhängigen bzw. weniger 
fundierten Interessen zu behaupten. Das Aufopfern von Fundamencalinceressen 
steht danach unter einem extremen Legitimationszwang .• ) 
In der Rechtspraxis allerdings erfährt dieser Grundsatz eine erhebliche Einschrän­
kung, denn fundamentale Interessen sind zumeist abstrakt. Abscraktheit bedeutet 
aber geringe Faßbarkeit. Dies zeigt sich gerade im umweltschutzbezogenen Recht. 
So ist in den ZielbesTimmungen der Umweltgesetze der Mensch als Schutzobjekt 
stets erwähnt, der konkrete Schutzumfang bemißt sich aber nicht nach dem Men­
schen als solchem, sondern nach seinen Interessen auf Leben, Gesundheit, Wohlbe­
finden, Narurgenuß, Eigenrum und dergleichen. Erst in der konkreten Übersetzung 
in Einzelinteressen und Einzelrechte wird der grundlegende Schutzanspruch des 
Menschen operabel. Den Rang dieser rechtlich normierten Interessen bestimmt in 
erSter Linie die Verfassung (Menschenwürde, Recht auf Leben und Gesundheit, 
Recht auf Eigenrum), wobei aber die eiuzelgesetzlichen Schutznormen und Ausfüh­
rungsbestimmungen die Durchsetzbarkeit ermöglichen . 
Zunächst gleichrangig. neben dem Menschen sind die Umwelt oder Natur und 
Landschaft oder die nacürlichen Lebensgrundlagen oder Tier und Pflanze in ver­
schiedene allgemeine Schutzzielbestimmungen von Umweltgesetzen aufgenom­
men.H Dariiber h.inaus sieht § I des Tierschutzgeseues den .. Schutz des Lebens und 
Wohlbefindens des Tieres« vor. In den einzelnen Schutz- und Eingriffsnormen der 
Umweltgesetze finden sich dagegen keine weiteren Konkretisierungen, die den 
Schutz in ähnlicher Weise operabel machen könnten wie im Fall des Menschen. 
Ausnahmen - wie der besondere Schutz bestimmter Arten wildwachsender Pflan­
zen und wildlebender Tiere nach § 21 BNatSchG oder die Genehrnigungspflicht bei 
Tierversuchen mit Wirbeltieren Dach § 7 TierSchG - bestätigen die Regel, daß die 
Interessen der Narur und ihrer Teile durchgängig abstrakt bleiben und unmittelbar 
nicht zur Geltung kommen. Rechtlich durchsetzbar sind sie iniolgedessen nur, 
soweit sie durch das Nadelöhr des menschlichen Interessenschutzes passen.<) Die 
Ahstraktheit des Fundament.alinteresses an den natÜrlichen Lebensgrundb.gen und 
die geringe Faßbarkeit der Bedürfnisse und r ncereHen der Narur la.~sen iMges2mt 

~. M. Knde. Theon. der RechtSgewinnung (1966), S. uS, Jl4; ders., KIlten.." d .. Gerechtigkeit (196)), 
S· 70If. 

4J VgJ. M. Kriele, Kriceri.n der Gerech!;gkell, S. 7J. 
H VgJ. K. Bo ... e1mann KJ 8\. HJ f. 
45 VgJ. K. Bo .. dmann KJ SS, 354 ff. 
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den Stellenwert der Natur in diffusem Licht erscheinen. Nicht auszuschließen ist, 
daß schon die politische Reizwirkung der Begriffe Umwelt und Natur die juristische 
Phantasie heute mehr beflügelt als je zuvor. In SOllntagsreden stehen sie hoch im 
Kurs. Im juristischen Alltag dagegen gerinnen sie noch immer zu einer Ansammlung 
von Grenzw,erten, Gesundheitsrisiken und abwägungserheblichen Belangen. Oder 
welcher Richter hätte sich je davon leiten lassen, da.ß die Natur selbst Maßstäbe 
setzt, die strenger sein können als interessengelenkte Immissionsgrenzwerte und 
R.isikobeurteilungen? Wegen ihrer Abstraktheit erscheint die Natur ständig und 
ausschließlich als ein Problem der Güterabwägung. Übrig bleib~ stets nur das, was 
bei einer solchen Abwägung im Augenblick noch ungeschoren davonkommt. Da 
Narur nicht quantifizierbar ist, kann auch nicht festgestellt werden, wieviel von ihr 
noch vorhanden oder bereits verbraucht ist. Erst der dauernde Verlust - z. B. 
irreparable Waldschäden - zei~ an, daß irgend erwas im Abwägungsverfahren 
falsch. gelaufen sein muß. Es fragt sich also. wie die abstrakte Unverbindlichkeit zu 
überwinden ist. 
Die Betonung des Eigenwenes verlangt mehr als einen Appell ;m den Geseugeber 
oder Rechtsanwender. Wenn man die Verrechtlichung menschlicher Basisinteressen 
im Normsystem mit der gleichbleibenden Absuaktheit des Schutzgegenstandes 
"Natur« vergleicht, so liegt der Hauptunterschied darin, daß der menschliche 
Intcressenschutz grundrechdicb garantiert ist. Der Grundrechtskatalog als Ausfor­
mung der Rechtssubjektivität des Menschen gibt der Imeressenwahrnehmung erst 
ihr normatives Fundament. Die Grundrechte sind zwar keine Garantie, wohl aber 
unverzichtbare Voraussetzung für einen Umweltscnutz. der wenigstens das ressour­
cenökonomische oder ethisch begründete N utzungsimeresse an der Umweh be­
rücksichti~ . In dem Maße, wie sie durch Schutznormen. Grenzwertbestimmungen 
und Gerichtsentscheidungen konkretisiert werden, können Rechte die Interessen 

durchsetzen. Der Schluß liegt daher nahe. auch der Natur Rechtssuhjektiviclt 
zuzuerkennen, damit ihr Imeressenschutz faßbarer wird. 
Neu ist die Forderung nach Rechtssubjektivität oder Rechtsfähigkeit der Natur 
bzw. der "liere und Pflanzen nicht. Für die Rechtsstellung des Tieres wurde dies 
schon ausgeführt.'6 In der Traditionslinie narurbezogener Rechte ist das Bewußtsein 
von der Geschöpflichkeit der Natur und des Menschen auslösendes Momem 
gewesen. Im römischen Recht finden sich die Gottheiten als Personen aufgefaßt. 
und die mittelalterliche Jurisprudenz hat ganz allgemein den christlichen GOtt als 
Rechtssubjekt betrachtet.<7 Von daher leitet sich die Vorstellung ab, daß nicht nur 
der Mensch als .die Krone der Schöpfung« Rechtssubjektivität beanspruchen kann. 
sondern auch die Natur als Teil der Schöpfung und Panner des Menschen. Das 
Tierrecht des Mittelalters mit seiner ausgeprägten Sicht der Rechtspersönlichkeit des 
Tieres ist h..ierfür ein Beispiel. ebenso das bis zum Ersten Weltkrieg anerkannte 
römisch-rechtliche Institut des Fideikomiß. In den Recbtskulturen der Naturvölker 
sind Rechtspersönlichkeil und Treuhandschaft zum Teil bis heUle erhalten geblie­
ben. Nach schwarzafrikanischer Rechtsauffassung z. ß. gibt es Rechte am Boden 
nur in Form treuhänderischer Wahrnehmung. Eigentum am Boden ist ebensowenig 
denkbar wie Eigentum am Menschen. 
Eine Zäsur steUt demgegenüber die Säkularisierung und Aufklärung dar. die den 
römischen status persona aus seinem Kontexr herauslöste und der persona eine 
technisch-juristische Bedeutung zuwies. Als vemunftbegabtes Wesen wurde allein 
dem Menschen RechtSpersönlichkeit zuukannt, der damit die sinliche Verpflich-

~6 K.Bo .. dm:mn KJ 85, J57 1r. 
~7 E. Bem.uik, AöR Bd. S (I &90). S. '1>9, 156 f. m. w. N. 
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/0 rung des Schutzes von allem Nicht-Menschlichen übemahm .. a Daß dabei die 
Vemunftbegabung oder die Fähigkeit zur freien Willensäußerung oder auch nur das 
Menschsein an sich zum entscheidenden Merkmal der Rechtsfähigkeit geworden 
wäre, läßt sich niche behaupten. Die Rechtsordnung ist in der Zuerkennung von 
Rcchc,suägerschaften eher pragmatisch verfahren. So wurde von der natürlichen , 
Pers'on dIe juristische Person unterschieden, ohne daß bis heute klar geworden wäre, 
woraus sich deren eigene Rechtsfähigkeit eigendich ableitet. Die Begründungen 
dazu sind äußerst verzweigt und uneinheitlich." Darüber hinaus zeigt die prinzipieU 
uneingeschränkte Rechtsfähigkeit von verstorbenen, ungeborenen oder zur Wulens­
äußerung unfähigen Menschen, daß die RechtSSubjekuvität weder an ein entspre­
chendes Bewußtsein gebunden ist noch daran. daß der Rechtsträger zur Gelcendma­
chung seiner Rechte befähigt sein müsse. Und umgekehrt war bis vor nicht allzu 
langer Zeit das Menschsein nicht per se mit der Anerkennung von Rechtssubjektivi­
tät verknüpft. Ganzen Bevölkerungsgruppen blieb sie zuweilen vorenthalten (Skla­
ven, Juden. Frauen). 
Dem amerikanischen Rechtswissenschaftler Christopher Stone ist es zu danken, daß 
die verschüttete Diskussion um die Rechtsfähigkeit natürlicher Objekte neu belebt 
wurde. In seiner 1972 erschienenen, berühmt gewordenen Schrift .. Should Trees 
Have Sunding? .. lo weist er nach, daß während der gesamten Rechtsgeschichte 
Forderungen nach Zuerkennung von Rechten für neue Entitäten jeweils als undenk­
bar, erschreckend, abwegig, überflüssig oder lächeruch abge13n wurden - und sich 
dann doch durchgesetzt haben.!' Der Kreis der mit Rechtssubjektivität ausgestatte­
ten Entitäten hat sich gegen die jeweils herrschenden Rechtsauffassungen erwei­
ten)' Eine entscheidende Rolle hat dabei das Eintreten für einen Schutz von 
Menschen oder Sachen um ihrer selbst willen gespielt. die juristische Anerkennung 
ihres Eigenwertes also. Stone betont, daß die Chancen ihrer Verwirklichung aber 
solange gering bleiben. bis den Entiüten enrsprechende Rechte verliehen wurden. D 

Erst die Zuerkennung von subjektiven Rechten brachte somit den Fortschritt - und 
nicht schon die Betonung eines Eigenwertes. 
Stone ging es aber nicht um einen Beitrag zur Rechtsgeschichte. Er hatte ein 
konkretes Problem vor Augen; Wie kann rechtlich verhindert werden, daß ein Stück 
Natur kommerziellen Verwen:ungsinteressen geopfert wird? Der Naturschutzver­
band Sierra Club klagte auf Unterlassung eines Projekts, das die Umwandlung des 
unberührten Mineral King Valley in ein Skigebiet vorsah. Der Supreme Court wies 
die Klage mangels Klagebefugnis des Sierra. Clubs ab. In einem .. disseming vote~ 
folgte der Richter Douglas der Auffassung Stones, daß die Naturzerstörung weitge­
hend auf das Konto fehlender RechtSsubjekrivität des Tales, der Flüsse, Seen, 

48 Vgl. H, Co,ng. Der Re<:hl5begrifl der m~n.schlichen Person UIld die Theonen der Menscbenrechle, )1\: 

Wolf (Hug.), Deutsche Landesrder: ... zum fl. Intem.uon,len Kon&reß rur lteclllsvergJeichWlg i.o 
londoo '9SO ('9S0), S. ,,611. Duu die Philo.ophie K.l(\ts: -Dem Menschen, WI<.-r in Ern:hclnung trin 
und von dem du Naturrecht b,s d.hlll lusgegangen ...... , Wird der Mcruch~. ,,,,Iiehes Vemunlcwesen 
gegenübergestellt. In dem .ich das e,c.ndiche Wesen des Meoschen oHenb.n .• (H. CoL(lg, 3. , .0 " 
S. ',98). 

49 Zur um(mgre1chen L'le .... uur seit dem grundlegenden Werk von E.-R. Bierl;n,. Juristische PrinZJpicn­
lehrt:, Bd. I (,894) vgl. .ulkr H. Coing ( • . 3. 0 .) etwa H.-J. Wolf{. Org:uucluf, und Jurirnsche Personen 
('.9HJH); F. Rinner, Die ... erdende Juri,ti,che Person ('9n); U.Joho, Die organisier!.<' Rechcsperson. 
SYSlem und Probleme der P"sonifilution im Zivilrecht (J 977), 

So To"'~rd legal Rights lor N"UI·.I Objcccs, Southem C>lifomi. law Review. Vol. 45 ('97')' p. 4fOH. 
S' A. a. 0., p. 4S J Ir. mit Belegen zur ElHwickJunc der R«hcspositionen d.r Schwarzen. Juden und Fr>uen. 
SI Diese Erweiterung folgte in gewi ... r Weise der sich wandelnden E(hik bzw, Rechuethik, die K.-M. 

Meyer-Ah,ch. Wege zum fnedm mit der Nuur (Fn. 8). S. H H. lh eloe unmer mehr .ich .u,"'e"ende 
Rücksichtnahme des e,nzelnen Menschen .ul .. ,ne L'mgebung beschreibt. 

fJ Slone (Fn. So), p. 456. 
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Bäume, ja sogar der Luft gehe. fi Das Gericht habe verkannt. daß der Sierra Club nur 
als Treuhänder natürlicher Objehe auftrete, deren Schutz ohne Zuerkennung 
eigener Rechte und deren Delegation auf klagende Verbände nicht zum Tragen 
kommen könne. Ausdrücklich verwirft er die Ansicht. daß die Belange der Natur 
Teil des öffentlichen Interesses sejen und daher vom Staat berücksichtigt würden. 
Im Abwägungsprozeß staatlicher Planungs- und Genehmigungsentscheidungen 
stünden die Belange der Natur zwangsläufig zurück, da der Staat mächtigen 
Konrrollgruppen ausgesetzt sei, die auf vielfache Weise dafüI sorgeen, daß die 
ökonomischen Interessen dominierten. Ein Gegengewicht sei vom Recht her nur 
dadurch zu schaffen, daß den natürlichen Objekten eigene RechtSfähigkeit zuer­
kannt werde. 11 Der Kern dieser Auffassung liegt in der Überzeugung. daß appella­
tive Hinweise auf Stärkung des Umweltschutzes nicht durchschlagen. solange das 
RechtSsystem die RechtSsubjektivitiit der Natur leugnet. Dem rechtlichen Wertur­
teil fehlt ein wesentlicher Bezugspunkt, wenn Umweltschutzbelange allein aus der 
Sicht menschlicher Ressourcenioteressen (~natürliche Lebensgrundlagen« ) gesehen 
werden. Erst durch die Polarität der Rechte von Mensch und Natur entsteht der 
Bezugsrahmen. der eine wirkliche Güterabwägung erlaubt. 
In der amerikanischen Rechtsliteracur h:n die Posinon Stones erheblichen Widerhall 
gefunden. Autoren wie Tribe l6 , FrankelP. FeinbergSi, Teclaff und Unon f9 haben 
Vorschläge entwickelt, die allesamt von der Existenz eigener Rechte der Natur und 
ihrer Teile ausgehen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die engen Grenzen des herkömm­
lichen anthropozentrischen Rechtssystems aufzuzeigen und zu überwinden. Auch 
außerhalb der USA gibt es eine Reihe von Autoren. die eine Qualirätsverbesserung 
des Umweltrechts nur dann für möglich halten, wenn es gelingt. eine Dogmatik zu 
den Eigenrecheen der Narur zU cnrwickeln.60 

Bei der Vielfalt der nationalen Rechtssysteme ist sicher überraschend, wie durchgän­
gig die Forderung nach Anerkennung narureigener Rechte über die Ländergrenzen 
hinweg heute erhoben wird. Die Zeit ist überreif. daß man auch in der Bundesrepu­
blik darüber nachdenke, welche Veränderungen im Umweltrecht diese Forderung 
bewirken würde6 •. 

ll!. Einige Schlußfolgerungen für Umweltreche und Rechtsprechung 

Welcher praktische Erkenntnisgewinn in der Zuerkennung eigener Rechte der 
Natur liegen kann. wird entScheidend von der Innovationsfähigkeit unseres RechtS­
systems abhängen. Hier ist im allgemeinen sicher Skepsis angebracht. Aber im 

54 Vnlle<! SUIe.< Reporu. VOI. 40S (197')' p, 7n, 74! I. 
IS S,one (Fn. So), p. ~So H. 
S6 W~ys no, '0 wnk .bou( plasu( «(~s . ln: Tribc/Schclling/Voss (Hng.), Wh...., Valucs ConnicL Ess.ys on 

EnvlrOnmenL-u An:a.lysu. Discourse :>.nd Decision (1976), p. 61 H. Deuuche ÜberSCtl.Wlg • Was spnch( 
gegen PlastiklXiume., in : O. Bimb.eher (Fn. 6). S .• off. 

S7 Th. Righu. of N,ture, in: Tribds.:htl~ng/Vo.s (Fn. S6). p. 93 fI. 
SS Th. righlS of ammili .>nd urb1n gener::Juons. In: ßladwone (Hrsg.), PhiJo.opby and Environmenral 

Crisis (197~), p . 4) If. Oeuueh. Übersetzung .Di. R.echte der Tiere und 1ukünftlger Gener:uionen., Ill: 
0. Bimb.chcr (Fn . 6). S .• 40 ff. 

~9 Inre,n,,,onal Envlronm""t:a.I L.", (1974), P· l)9. 
60 So dcr Niederländer P. van Hciinsbcrgen. Tb. Righ<s 01 Aslimals .nd PJ:lß< Lire, in: Envlronmen<.! 

Poliey Uld L.", ) (1977), p. 8S rl.; der Chilme G. S,u(~U1, Die N."" der Rech,e und die ~ehle der 
N31u" rn: Rcchu,heorie. Bd. I' (198o), S. H4 (I.; .Irr Aum~ier ß. BC>er, Envirorunenr:>! 'hlues : A Role 
(or the L.w, Ill: Cost-Bencfi( 01 Envlronmmtal .,.,.1 ('I.>nnrng Connols, VoI .• (1983). p. 1'9 ff. 

6. Zu deo verf:1hrtnsmmigcn ~töglichkeilfn. aul ",(em><ional .. Ebene zu vube .. enen UmwdtSundards 
zu kommen, vgI . K. Bosselm.>nn, UPR 8S . '7i 11. 

11 
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1.2 Gegensatz zu sonstigen Fragen, die an das Fundament der Rechtsordnung rühren, 
wie z. B. die Rolle des Eigemumsbegriffes, stehen die Chancen im Umweltschutz 
für sich genommen günstiger. Die Mißerfolge des Rechts auf diesem Gebiet sind 
jedem sichtbar, und immer deutlicher wird die Tatsache, daß grundlegende Ände­
rungen der Umweltpolitili;<notwendig sind. Das Problem liegt daher nicht so senr in 
der grondsäulichen Ab-neigung gegen Neuerongsvorschläge - sie gehören zum 
täglichen Brot der Umweltpolitik - als darin, welchen konkreten Nutzen sie bringen 
können. Auf Kurzzeiterfolge, die den Wald schon morgen retten könnten, ist zwar 
gerade bei einem so prinzipiellen Eingriff in d.as System subjektiver Rechte nicht zu 
hoffen. Dennoch geht es keineswegs nur um langfristige Perspektiven. Die Ausdeh­
nung der Rechtssubjektivität auf nicht-menschliche Entitäten schafft neue Orienne­
rungspunkte) die schon heute die Recbtspraxis verändern können. Welche Möglich­
keiten sich bieten, soU für einige Problemkreise des Umweltrechts zum Abschluß 
verdeutlicht werden. Berührt sind die verfahrensrechdiche, die materieJJrechtliche 
und die verfassungsrechtliche Ebene. 

I. Rechtsschutz 

Eine erste Konsequenz. die sich schon aus den Anmerkungen zur Verbands klage 
ergibt) besteht darin, das existierende Modell der Verbandsklage im Naturschurz­
recht dogmatisch auszuloten. So wie es in verschiedenen Bundesländern angelegt ist, 
hat es die Funktion einer rreuhänderischen Inceressenwahrnehmung für die Natur, 
die sonst ohne Rechtsschutz wäre. Die narurschut'zrechtüche Verbandsklage bedeu­
tet nicht erwa eine Ausweitung einklagbarer subjektiver Rechte von Verbänden, 
sondern die Abkehr vom Grondsatz egoistischer Interessenwahmehmung. Das 
Klagerecbr ist den Verbänden nicht um ihrer selbst willen eingeräumt, sondern 
zugunsten von Natur Wld Landschaft. Damit erweisen sich die Verbände zumindest 
funktionell als .. Anwälte .. der Natur. Durch die prinzipieUe Anerkennung eigener 
RechtSuägerschaft - was ohne gesetzliebe Änderung möglich wäre - würde nur 
rechtlich vollzogen, was funktionell vorgesehen ist. 
Obgleich die Entwicklung des Naturschutzrechts und der Wille der Landesgesetz­
geber niche gerade dafür sprechen, die Verbandsklage als Vorreiter einer Quasi­
Popularklage im UmweltschuTZ einzufübren, ist doch ein Weg bescbrirten worden, 
der über kurz oder lang das System individueller Rechte in Frage stellt. Warum 
ausgerechnet die existentiell bedrohten Bereiche der Luftreinhalmng, der Walder­
haltung, der Bodenpflege und des Gewässerschutzes nur dann gerichtljch koncrol­
lierbar sein sollen) wenn die unmittelbare Gesundheitsgefahrdung eines einzelnen 
Menschen zu befürchten ist, während gleiches für Naturlandschaften schon wegen 
des bloßen Landschaftsverbrauchs möglich ist, kann heute niemand mehr begreifen. 
Dem an Pseudo-Krupp erkrankten Kind kann der Hinweis jedenfalls nicht helfen, 
daß der Beitrag von Buschhaus an der allgemeinen Luftschadsroftbelastung zu 
gering sei, um gerichtlich eine Rauchgasencschwefelungsanlage durchzusetzen) 
wenn gleichzeitig feststeht, daß die zu hohe Luftschadstoffbebstuog krank macht. 
Die Verbandsklage härte ihm vielleicht weiterhelfen können. Sie hätte eine objektive 
RechtskoncroUe bewirkt, bei der der Vorsorgegrundsatz nach § 5 Nr. 2 BlmSchG 
nicht individualschutzrechtlich reduziert angewendet wird, sondern als Planungsin­
strument einer Luftreinhaltungspolitik. Der Zusammenhang von Lufrverunreini­
gung und Acemwegserkrankungen hätte auf diese Weise vor Gericht thematisiert 
werden können. 
Die Schueznormtheorie, die Dogmatik de.r subjektiven Rechte also, tst noch immer 
das Bollwerk gegen jede Ausdehnung der Klagebefugnis. Um dieses BoUwerk 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-1-1 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 03:46:24. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-1-1


einz.ureißen. genügt es nicht, die Forderung nach einer allgemeinen Bürger- oder 
Verbandsklage im Umweltrecht immer wieder neu aufz.ulegen. Die Grundpfeiler 

des Bollwerks selbst müssen angegriffen werden. zu denen U.3. auch die Prämisse 

gehört. daß Rechte nur den einz.elnen (natürlichen oder juristischen) Personen 
zugeordnet sein können. Die Individualisierung der~eiDkiagba.ren Rechte hat we­
sentlich dazu beigetragen. die individuellen Auswirkungen der Umwc!tzerseörung 
von den kollektiven Auswirkungen zu isolieren mit der weiteren Folge. daß sich der 
nicht-einklagbare Bereich der Kontrolle von Kollektivrisiken latent ausbreitet. 6, 

Nur mit dieser Aufspaltung von individuellen Gesundheitsinreressen und allgemei­

nen Umweltschurzinreressen ist z. B. zu erklären. weshalb es keinen Rechtsschutz 
für den Wald gibt. Um solche Diskrepanzen zu überwinden. ist die von wissen­
schaftlichen Erkennrnissen getragene Einsicht nötig. daß Mensch und Wald gemein­

same Überlebensmteressen haben . Für den Rechtsschutz wird daher ei oe [Dteces­
senwahmehmung erforderlich, die teilweise als Treuhand gedacht werden muß (die 

Narur kann sich nicht selber vertreten). Die juristisch sauberste Lösung für diese 
»doppelte« Inceressenwahrnehmung wäre die Anerkennung der Rechtsträgerschaft 
der Narur und ihrer Teile. 
Sie sollte jedoch weniger als Voraussetzung für erweitene Klagebefugnisse gesehen 
werden. sondern zunächst eher als ein Oriemierungspunkt, um die bisherige 
Judikatur zum Umfang des Rechtsschutzes nach und nach aufzulockern. Schon das 
Bewußtsein, daß umweltrechtliche KIJgen immer auch ein Element ,.fremder« 

Inccressenwahrnehmung in sich tragen. kann dazu beitragen. daß die Grenze 
zwischen einklagbarem [ndividualschutz und altruiSlischem Umweltschutz ver­
schwindet. Je stärker die prinz.ipielle Unmöglichkeit, zwischen den Überlebensin­
{erc~ssen der Menschen und der Natur zu unterscheiden, in das Bewußtsein rückt, 
desto eher wird es gelingen, die Idee der Eigenrechre der Narur zu akzeptieren. 

Der Weg einer so verstandenen Erweiterung der Klagebefugnis wird unweigerlich 

dazu führen. daß das Verbot der Popularklage (An. J9 Abs . 4 GG. § 41 Abs.]. 
VwGO) faktisch (!) aufgehoben wird. Davon zu unterscheiden ist aber die auch 
weiterhin geltende rechtliche Gültigkeit des Popul.1rklageverbocs. Wenn eine un­
übersehbJre Zilil von Bürgern bzw. Verbänden gegen umweltgefährdende Vorha­
ben zulässigerweise kJagt. so heißt dies nicht. daß die subjektive RechtSbetroffenheit 
als Unterscheidungsmerkmal zum quivis ex populo entfallen wäre. Nur hängt die 
subjekrive RechtsbeU"offenheit mit der Rechtsberroffenheit eines Landschaftsteils 
oder Gewässers zusammen. sie muß also jeweils im Kontext mit der Gefährdung der 
Umwelc ermittelt werden. Wenn aber der Streitgegenstand seiner Natur nach so 
beschaffen ist, daß die subjektiven Rechte aller betroffen sind, dann kann das Verbot 
der Popularldage nicht zum Vehikel für Rechtsschuc:z.verweigerung werden. Dies 
würde sonSt zu dem Paradox führen, daß RechtSschutz um so uowahrscheinlicher 
wird. je schwerwiegender die Rechtsverletzung rür alle is t. Eine systematisch 
geplante Vernichtung der kollektiven natÜrlichen Lebensgrundlagen wäre nach 
dieser Logik vor keinem Gericht anz.ugreifen . ~l 

61. Vl;1. fur Ju Atulnn:dll K. 8ondmann. KJ il, 40~. 4°'8; (Uf' lIas tmmls'SlUD!Io":SChUlZrCch( LS~ vor a11cm ;xuJ 
die Rechuprechung 1-um Vorsotßcgrund ... n hinzu"'.., .. n. vgl. Jarras. Bund~.·lmm; ... on.schu<Z~e[1. 
Komme''' ... (r~8)). Rdnr. 46 zu S S ID. N . ; für d ... Chemihlienrecht 1St be-zeichnend. daß UTI An"'en­
dungsbereJCh des ChcmihJiengest1u$ ",cder 6ffenl~chkerub~iligung noch Khgerechu: bestehen. 

6) Auch das ßVerwG erkennt im Prio~p ~, daß zwischen d.r rechdichen Geltung des I'opularlc.bgevtr­
bolS Wld der pro.)",schen Mög~chk.,t <",er unübcrs.:!uubar.n ~l vOn KJ;;gtm unterschieden werden 
muß. Dies hat es IJ\ eU1em {ruheren Uru,] ~u den Parhubo.-Hllen einmal so festg<stell., ßVerwGE '7 • 
• 8., .8$. 
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z . Gr-enzwertbestimmung Imd rechtliche Abwägllng 

Eng mit den verfah.rensrechclichen Fragen verknüpft ist die materiellrechdiche 
Grenzziehung zwischen vertretbarer und nicht mehr zu verrtctender Umweltbela­
stung. Wie der Umfang der Klagebefugnis den materiellen Prüfungsmaßsrab be­
stimmt, so bestimmt seinerseits das materielle Recht d.en Umfang der Klagebefugnis. 
Von zentraler Bedeutung ist also die Frage, wie Normgeber und Recbtsanwender 
die Schädlichkeitsgrenze ziehen wollen. 
Tn den geltenden Umweltgesetzen geschieht dies einerseirs dadurch, daß Maßnah­
men entsprechend dem Stand der Wissenschaft und Technik verlange werden, 
andererseits durch die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe (»schädliche Um­
welteinwirkungen«, .Vorsorge~. "Vermeidbarkeitu etc.). In heiden Fällen sind 
umfangreiche Fachkenntnisse und weitreichende Bewertungen nötig. um daraus 
durchsetzbares Recht zu fonnen . Daß auch bei der Gewinnung und Ausweitung der 
Fachkenntnisse Bewerrungen vorgenommen werden, darf dabei nichr übersehen 
werden . Im Kern liegt jeder rechtlichen Entscheidung also eine Wertentscheidung 
zugrunde. 
Diese Tatsache ist ebenso selbsrverständlich wie problematisch. Was etwa im 
Atom-, fmmissions- oder Chemikalienrechr an Verordnungen, Verwalrungsvor­
schriften. Technischen Anleitungen und DfN-Normen entstanden ist. ruft den 
Schein wissenschafdicher Durchdringung und Verläßlichkeit hervor, ist aber im 
Grunde nichts anderes als eine Momentaufnahme der zur Zeit hemchenden Bewer­
tung von Umweltrisiken. 
Als Beispiel für ein solches Bewertungsmuster sei auf die Konkretisierung der 
Schu12.pflicht nach § 5 Nr. I Bfm$chG (Gefahrenabwehr) durch die TA Luft 
hingewiesen. Die Immissionswerte der TA Lufe gelfen in Rechtsprechung und 
Literatur noch immer als verläßlicher Beurteüungsmaßstab für Luftschadsroffbela­
srungen. Seitdem das Bundesverwaltungsgericht den sachlichen Gehalt dieser Ver­
walrungsvorschrift des § 48 BlmSchG die Qualität eines ~antizipierten Sachversrän­
digengutachtens,,~4 verliehen hat, besitzen die dort enthaltenen fmmissionswerte 
Quasi-Verbindlichkeit für den Schutz von Mensch. TIer und Pflanze. Obwohl 
keinerlei Rechtspflicht besteht, die TA Luft einer Gerichtsentscheidung zugrunde 
zu legen6

!, ist es in der Praxis nahezu ausgeschlossen. daß ein Gericht die Gefähr­
lichkeit allein nach grundgeseezlichen. einfachgeseczlichen und narurwissenschaftli­
ehen Maßstäben beurteilt. Die Verfestigung der bisherigen Judikatur wirke dem 
massiv entgegen. 
Die TA Luft weist aber bereits in ihrer Konzeption grundlegende Mängel :lUf, die 
ihre Aussagekraft zur Erfüllung des gesetzlichen Schutzaufrtages nach § 5 Nr. I 

BfmSchG entscheidend mindem. Die Immissionswerte der TA Luft sind räumliche 
und zeic!iche Mittelwerte, die für beStimmte standardisierte Beurteilungsllächen (ein 
Quadratkilometer) gelten und nur bestimmte standardisierte Langz.eit-(lW I) und 
Kurz.zeirwerte (lW 2) berücksichtigen. Die Schädlichkeitscharakreristik eines 
Schadstoffes kann auf solche Weise nicht ricbtig abgebildet werden. Gerade beson­
ders gefährliche Immi5sionslagen wie örtlich begrenzte kurzzeitige Spitzcnkonzen-

64 Vocrde·EnlScheldung vom '7.1.78, BVerwGE j So 15), 116 fl. im Aruchluil .., R.. Breuer. OVBL 78. 
Hf(· 

6S 0,.. G"ICh, muß im Gegentc:iJ die ent5cheldung,erheblichen Frogcn selbst fonnu~erC1l und d~rf die 
Ge<etz .... uslegung nich, auf S.chve ... ündige. die nur Gchillen de-s Gerichts siad. ddettereo. Sei der 
Bowenung d .. S~ch~emindigeounc:iJs muß es Stch auf geeIgnete Weise (PI.usibw,iLSprü(ung) d~~on 
übeneugen, do.ß die Aussagen deo S,~d.rds der Fachdi12lplin und den Oenkgcs=cn ""LSprC1:hen. Bel 
etner unrenekuencn Ubern.hme der TA Luft·Aussagen <<tz, SIch d .. Gencht dem Vorwurf cines 
Verstoß". gegen d". su,,~ehc Rechtsp,,,,,hungsmonopol auS. 
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trationen werden nicht ertaßc, statt dessen nur der Jahresmitcelmensch im Planqua­
drat. Anstelle der gesetzlich ge/orderten Wirkungskriterien liefert die TA Luft 
bestimmte .. Luftqualitätskriterien« als Ergebnisse politischer Entscheidungen.66 

Wegen dieser Mängel hat daher auch die VDI-Komrnission Luftreinhalrung bei der 
Abfassung der "Maximalen Immissionskonuntrationcn« (MIK-Werte) auf räull;lli­
ehe Mittelung und J ahresmittelwene verzichter. Die don vorgeschlagenen max'ima:' 
len Schadstoffkonzentrationen für SO, und NO, sind erheblich strenger als die 
Werte der TA Luft f983, obwohl noch niche einmal die neuesten Forschungsergeb­
nisse berücksichtigt worden sind.'7 
Ein noch gravierenderer Mangel besteht darin, daß die Immissionswerte direkt oder 
indirekt allein auf den Menschen bezogen sind. Diese Amhropozencrik wird 
gemeinhin übersehen. Oberflächlich betrachtet scheint die TA Luft auch den Schutz 
der Tiere, Pflanzen und Ökosysteme einzubeziehen. Diese Annalune legte auch das 
Bundesverwahungsgerichr in der erwähnten Voerde-Entscheidung zugrunde. Im 
Ergebnis aber werden stets nur die rmmissionswerte vorgeschrieben, die zur 
Vermeidung .. erheblicher Nachteile" und »erheblicher Belästigungen« (für den 
Menschen) dienen . Die TA Luft geht zunächst davon aus, daß bei Einhaltung der 
normalen auf den menschlichen Gesundheitsschutz bezogenen Immissionswerte 
keine Gefährdung für ... Sachgütcr<, (Tiere, Pflanzen, Bauwerke) gegeben ist. Nur für 
»besonders empfindliche Sachgüter« sieht sie ein anderes Verfahren vor. Eine 
Definition für »besondere Empfindlichkeit. gibt es nicht. Als besonders empfind­
lich gegenüber Schwefeldioxid, Fluorwasserstoff und anorganischen gasförmigen 
Fluorverbindungen gelten aber bestimmte Nadelhölzer und Grassone.n'i und -
gegenüber Schwefeldioxid und Stickstoffoxid - bestimmte Baustoffe .~ Sind solche 
Sachgüter im Einwirkungsbereich einer Anlage vorhanden, wird 2.unächst die 
Einhalrung bestimmter Zusatzbdastungswerte geprüft70 . Ein Überschreiten dieser 
Werte s,eUt nun aber nicht ein Genehmigungshindernis dar, sondern führt nur dazu. 
daß jetzt geprüft wird. ob in der Schädigung der empfindlichen Sachgüter eine 
Beeinträchtigung des ... Gemeinwohls~ liegt, bzw. ob die damit verbundenen Nach­
telle für die Nachbarschaft nach Art, Ausmaß und Dauer "unzumutbar ... sind.l' Was 
gemeinwohlvenräglich und zumurbar ist, beurteilt sich wiederum aus den vorhan­
denen Bebauungsplänen. der landes- und fachplanerischen Ausweisung und dem 
nachbarlichen Gebot gegenseitiger RücksichenahmeJ' Geschützt wird daher letzt­
lich nicht das besonders empfindliche Sachgut, sondern der bau- und planungsrecht­
liche status quo. Der Schutz von Pflanzen, lieren oder Bauwerken ist nur Annex 
zum Gesundheitsschutz des Menschen. 
Sowohl für den Sachgüterschutz als auch für den Gesundheirsschurz gilt im übrigen. 
daß derzeit keine sicheren Aussagen darüber getroffen werden können, welche 
Schadstoffbelasrung noch ungefahrlich ist. Bei der prinzipiell bestehenden und nicht 
zu überwindenden Vorläufigkeit der Gefahrenbeuneilungen müssen daher Immis­
sionsgrenzwerte einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu den wissenschaftlich 
ermittelten GefahrschweUen einhalten . Eine solche Sicberheitszone sehen die TA 

66 Vgl. G. v. Niedin~H. M. w..gncr. I'nnzipicn d<C Grenz,.,crtfeSllegung, lJ\ : Atemwegs- und lungen­
krankheiten ('981), S. 190ft 

67 Zur Kritik der TA Luft vgl. da> vervjelf!i.ltigte Re<hugurachren -Grundlagen der LlJftremh~)"JOg Im 
Ballung,&ebitt. Zur immi.. jon .. chutzrechrlichen ZuJimgke" von Fcuerung,anl.gcn, dargest.l" am 
B."pid der Müllverbrennung.anlage Donn-Nord. (I'S f) "on B. Kr.nu und B. Krenu-Heroes.th. 

68 GOHnulSrcphany/ Con",d/Dü,.,.c, Handbuch de, Lärm.chul2ts und der Luf,remhoJrung (Immi"ions-
schutz), Bd . • , Lfg. 4/8}, Nr. )l0}o/" S.\!. 

6, Junker/Kabdj'llde LaJUv:>/Schw.rz, TA Lufr-Kommencar (J98), Abschn. F, S.46. 
70 Anhang A zur TA Luf<. 
71 , . • . %. • •• Ab. . , I. V. m . .1.'.1.) . Ab •. Jb und c TA Luft. 
71 "'.l .}. Ab.. ) 1lß Ende; dazu }unkC1'JlUbelirz/de laJUyalSchw.rz (Fn. 69), Aruchn. E, S.lO. 
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16 Luft-Werte nicht vor. Auch die neue TA Luft 1985 hat keine Herabsetzung der 
Immissionswerte gebracht. 
Bei den substantiellen Mängel der TA Luft kann es nicht verwundern. daß die 
gesamte Konkretisierung des immissioosgesetzlicbeo Scbutzaufrrages völlig uozu­
reichend ist. Schon der direkte Gesundheitsschutz ist nicht gewährleis~t, wie sich 
U.3. an den Zusammenhängen zwischen LuftschadscoHbeiasrung und Aten'iwegser­

krankungen und deren stetige Zun3hme währeod der letzten Jahre zeigt.7l Noch viel 
weniger funktioniert der indirekte Gesundheitsschutz, d. h. der Schutz der natürli­

che Lebensgrundlagen . Wenn heute davon ausgegangen werden muß. daß Waldster­
ben, Bodenverseuchung und Gewässerverschmutzung schwerwiegende Folgen für 

die menschliche Gesundheit haben und letztlich das Überleben in Frage stellen. 
dann kommt dem Schutz der Natur und ihrer Teile existentielle Bedeutung zu. Hier 
muß das Prinzip der Eigenrechte der Narur ansetzen . Nicht nur für das Immissions­

schurzrecht, sondern für alle Gebiete. in denen Grenzwerte zur Konkretisierung der 
Schädlichkeitsschwelle eine Rolle spielen. ist entscheidend, daß Grenzwerte nicht 
anthropozenrrisch. sondern in bezug auf das gesamte ökologische System gebildet 
werden. Am Beispiel der TA Luft zeigt sich. wie sehr die Grenzwertbildung auch 
für Pflanzen und Tiere anthropozentrisch ausgerichtet ist. der Eigenwert der Natur 
also völlig ignoriert wird. Geht man dagegen von der Ex.isten~ eines eigenen Rechts 
der Natur aus, so ergibt sich daraus die Notwendigkeit. deren Schurzanspruch 
eigenständig und je nach ökologischen Besonderheiten durch Grenzwerte zu si­
chern . Erst in der doppelten Ausrichtung auf den Gesundheitsschut2 und den 
Schutz der Natur ließe sich sicherstellen, daß die jeweils strengsten Gren2wene bei 

der Gefahrenbeurteilung 2ugrundegelegt werden. 
Die Verfahren und Methoden. nach denen der gesetzliche SChut2- und Vorsorgeauf­
trag konkretisiert wird. sind durch politische Bewertung gepräge und nicht etwa 
durch wissenschaftlich. ermittelte. scheinobjektive Daten und Fakten. Das Bewer­
tungsmuster der TA Luft beispielsweise widerlegt die verbreitete Annahme. wonach 

die Grenzwertfestsetzung eine Angelegenheit der Sachverständigen sei. Technisch­

naturwissenschaftliche Untersuchungen können ökologische Wirkungszusammen­
hänge klären . Meßverfahren entwickeln und Schadstoffeigenschafteo prüfen. aber 
schon die darauf gerichteten Fragestellungen und erst recht die Schlußfolgerungen 
für die Gültigkeit von Grenzwerten sind wertbescimmt. Dies ignoriert zu haben. ist 
das große Versäumnis der Juristen. Ihre Aufgabe liegt gerade darin, die begrenzte 

Aussagefahigkeit technisch-naturwissenschaftlicher Untersuchungen 2U erkennen 
und danach LU fragen, inwieweit der (grund-)geseuliche Schulzauftrag durch 

Übernahme der Sachverständigenurteile erfüllt werden kann. Ergeben sich Zweifel. 
so hat der Umweltschutz (Grundrechte auf Leben und Gesundheit) den Vorrang. 
Die Anerkennung des Eigenrechtes der Natur kann wesentlich dazu beitragen, daß 

die Bewertung nicht mehr auf ein kurzfristiges anthropozentrisches Re.ssourcenin­

teresse an der Natur reduziert wird . Sie würde dazu zwingen. das Abwägungsmate­

rial zu erweitern und in jede rechtliche Entscheidung einzubeziehen. Bezogen auf 
immissionsschutzrechtliche Entscheidungen heißt dies z. B., daß der Richter die TA 
Luft wegen ihrer quantitativen und qualitativen Unzulänglichkeiten nicht bzw. 

nicht ausschließlich zugrundelegt und den Mangel an ökologisch abgesicherten 
Daten zum Anlaß nimmt. eine eigene Abwägung zwischen den Rechten des 
Menschen und den Rechten der Natur zu treffen. 
Die Rechte der Natur verlangen eine Korrekrur der UmweJtgesetze74 und der 

7J Vgl. B. Krem.IB. J<rems-Hem .. ,.h (Fn . 6,), S. 18 ({. m. w . N. 
74 Zu deren Anthropozentrik s, K. Bo .. oImUln Kj ~5, lP 11. Um die N4fur ~uf den ~elchen Rang wie den 
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gesetzeskonkretisierenden Nonnen . Ihre Wirkung zeigt sich aber schon, sobald ihre 

Exisrenz prinzipiell vorausgesetzt wird. In jedem Einzelfall und bei jeder Genehmi­

gungs- oder Planungsentscheidung triet dann deutlicher zutage, zu wessen Gunsten 

die Rechtsgüterabwägung ausschlägt. In dieser erhöhten Transparenz der Entschei­

dung liegt ein großer und vielleicht der eigentliche Gewinn der ökoztntrischen 
Betrachrungsweise. 

J. Umweltschulz im Grundgesetz 

Das Grundgesetz kennt außer einigen komperenzrechdichen Normen keine Verfas­

sungsnorm, die den Umweltschutz erwähnt. Verfassungsrang hat bisher eher das 

Gegenteil. Dem Staat ist die Erhalrung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 

aufgetragen (Art. 109 GG), wozu nach herrschender Meinung die Aufgabe der 

winschafrlichen Wachsrumsvorsorge gehön:.l l Das verpflichtet ihn geradezu zur 

Umwe!tzerstörung. Eine Verfassungspflicht zur Herstellung des ökologischen 

Gleichgewichts zwischen WirtSchaft und Umwelt besteht dagegen nicht. 

Nun hat der Druck auf eine Verankerung des Umweltschutzes im Grundgesetz in 

letzrer Zeit wieder zugenommen. Zur Diskussion stehe aber realistisch gesehen nur 
noch die Aufnahme als Staatszielbestimmung. Seit Bundeskanzler Willy Brandt in 

seiner Regierungserklärung 1973 ein »verf:mungsmäßig abzusichemdes Recht auf 

eine menschenwürdige Umwelt~ ankündigte, ist das Grundrecht auf eine gesunde 

Umwelt grundlich zerredet worden; und heute spricht im Bundestag außer den 

Grünen niemand mehr davon. Durchgesetzt hat sich wohl die Auffassung, daß ein 

Grundrecht mehr Illusionen als Realitäten schaffen und unveranrwortliche Bela­

stungen der Gerichte mit sich bringen würde." Bei den Debatten des Bundestages 

und des Bundesrates im Sommer 1985 ging es nur noch darum, ob An. 20 GG um 

eine Staatszielbestimmung erweitcn werden soll. nach der die Bunde.srepublik ~die 

natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen schützt und pflegt • .17 

Die Kritik der Umweltschutzverbände und der Grünen hieran ist bekannt. Die 

Staatszielbestimmung wäre ein unverbindlicher. nicht einkJagbarer Programmsatz, 

mehr Alibi als erzwingbarer Handlungsauftrag. Im günstigsten Fall kann sie ähnlich 

dem Sozialstaatsprinzip zu einer allmählichen Akzentversch.iebung der Gesetzge­

bung und Veränderung der Entscheidungsmaßstäbe führen. Will man den Umwelt­
schutz mit Hilfe der Verfassung stärken, so kann dies nicht allein einer $taatsaufgabe 

überlassen bleiben. Auch ein Grundrecht könnte zwar nur in Ausnahmefällen per 

Verfassungsgericht Druck luf den Gesetzgeber ausüben, es würde immerhin aber 

die Stellung des betroffenen Bürgers im Prozeß erheblich verbessern. Die Gleich­

rangigkeic von Eigencumsschurz und Umweltschurz hätte einen sichtbaren Aus­

druck gefunden . 

Mensche,., zu heben. "'Heo großeOleih nur genn~üglgc Ändtrungm .rforderlich. Im Blm5chG '-. B. 
reICht bel der Z"'ed,",ctzung (§ I) au<, die auf Tier und pnanzen bt20genc Wendung -und andere 
Sachen. durch .und S>chgül~r' zu ~r<el2.~n. Bel d<r DeJinaion der .,ch:;dlichen Umwthcinwtrkungcn. 
(§ 1 AbI. I) und iiber:ill dort , wo da.s Ge,elz Genehm,gungs- ""d Kontrollnonnen tn!hil., "''''.n die 
Begriffe .AlIgancUlhelt< und .N.chb.l>ch:Ul' zu melch.n (u.~ . §§ 4 Ab!. I, S Nt. ,) oder durch 
.Morueh. und .liere. pn,nzen und 5ach!;';le,. (§§ '7 Ab • . I. 10 Abs. 1) zu erSCIzen . Hierdurc/, "'öre 
die Übe"'tndung d .. 'luhropoztntnschen Ans.:>(zes kbr .u.gedrückr. 

7\ VgJ. § 1 S",bilüäugesetz. 
76 [,lIIa E. Bend ... Verf.1Ssung .. ufuag und Umweludlull (1981). 5. I s; H. Soen, UmweltschuC2, eIn 

Grundrechl? NuR 8\, 101 ff. 
77 G .. otze,initiuivtn der HesSlSchen SPD· Landrsrtginung Im Bundesr.1C. untersniczl von der SPD 

In.gcs.ml und pnn>lp,ell auch von de, F.D.P .• der CSU und den CDU-regremn Lindern Schlc,w'g­
HolstcUl und Rheutl."d-Pf>1z . Die InllJ>lJVt ,";'zl SIch auf den lfIl Herbst 198} vorgelegten BenchI der 
Sachvtrsländi&enkomOllsSlon .St1.'52lelb«,unmung.nJG(stt2g~bung,.u{""::igr. (Vormz. : E. Dt"I\r\lI)­
gu). Rz. I 51 11. 
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So wichtig die Aufnahme eines individuellen Grundrechts auf ScbUt2 vor Beein­
trächtigung der natÜrlichen Umwelt - für sich genommen - auch wäre, die Frage der 
Anerkennung von Eigenrechten der natürlichen Umwelt ist damit nicht beantwor­
tet. Es besteht sogar die Gefahr, daß sowohl bei einer Staatszielbescimmung aJs auch 
bei einem Umweltgrundrecht als subjektivem Recht die Anthropozenrrik des 
Grundgesetzes noch verstärkt würde. Sollen bei der Staatszielbestimmung nur die 
natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen geschütZt werden, so sieht ein Grund­
recht das Recht auf natürliche Umwelt vor, nicht aber ein Recht der natürlichen 
Umwelt. Auf die Anerkennung eines so verstandenen Grundrechts ist die Systema­
tik und Theorie der Grundrechte nicht eingerichtet. 
Der Vorwurf einer anthropozentrischen Betrachrungsweise ist der Idee der Staats­
zielbestimmung und der Idee des GrundrechtS gleichermaßen zu machen. Insofern 
sind beide Konzepte verbesserungsbedürftig, aber auch verbesserungsfähig, wie zu 
zeigen ist. Gerade darin sollee man neue Chancen erkennen angesichts der Tatsache, 
daß die politische Entscheidung zugunsten der Staatsziellösung gefallen sein dürfte! 
Der theoretische Ausgangspunkt für die Anerkennung eines Rechts der Narur (bzw. 
der natürlichen Umwelt) ist die Überlegung, daß die Natur nicht nur Objekt, 
sondern zugleich Subjekt ist/8 Daher kann sich die ObjektsteIlung bei der Formu­
lierung der Staatsziele79 ebenso niederschlagen wie bei der Formulierung eines 
Umweltgrundrechts, wenn sichergestellt wird, daß zugleich die Subjektsrellung in 
geeigneter Form ausgedrückt wird. Im RechtSsystem können Subjekte nur als 
Trager von Rechten wahrgenommen werden. Der Freiheitsraum der Subjekte steUt 
sich somit als eine Ausübung von Rechten dar. Die Ausübung eines Rechtes 
bedeutet aber immer auch die (potentielle) Beschränkung eines anderen Rechtes. 
Daher ist die rechtliche Erfassung der SubjektsteIlung der Natur nicht anders zu 
denken aJs eine Beschränkung der Grundrechte. 
Die Anerkennung von Rechten der Natur setzt hiernach keine positive Beschrei­
bung dessen voraus, was Inhalt solcher Rechte sein soll. Dies wäre - zumindest auf 
grundgesetzlicher Ebene - auch kaum möglich. Vielmehr kann die Existenz der 
Rechte vorausgesetzt und im Verhältnis zu den Grundrechten (= Rechte der 
Menschen) so berücksichtige werden, daß die Grundrechte mit entsprechenden 
Beschränkungen versehen werden. GrundrechtSdogmatisch geht es also um die 
Frage, inwieweit solche Rücksichmahmen eingeordnet und formuliert werden 
können. 
Wenn die Anerkennung von Rechten der natürlichen Umwelt als ein Problem der 
Freiheitsbegrenzung auftritt, ist zunächst zu klären, ob es d:lzU überhaupt einer 
Grundgesetzänderung bedarf. Denn die praktisch vor allem einschlägigen Grund­
rechte des Eigentums und der Berufsfreiheit stehen unter GesctzesvorbehaJt (Art. 14 

Abs. 1 SaTZ 2, [2 Abs. [ Satz 1 GG), so daß schon jet2t der einfache Gesetzgeber alle 

die Einschränkungen vomehmen könnte, die der Schutz der Rechte der Natur 
erfordert. Dementsprechend wäre auch die allgemeine Handlungsfreiheit des Men­
schen begrenz! (Art.2 Abs. [ GG: »verfassungsmäßige Ordnung«). Wenn der 
nötige Druck auf den GesetZgeber über ein Umweltgrundreche oder eine Sraatszie!­
bestimmung erzeugt wird, kann sich die Anerkennung der Narur-Rechte auf 
einfachgesetzlicher Ebene voUziehen und so die individuelle Grundrechtsausübung 
relativieren. Es wäre dann Aufgabe der GrundrechtSdogmatik, bei der Inhaltsbe-

78 Vgl. oben Ab.«:hn.I.). 
79 Dann allerding. ~her durch die Formu~trUng .Schutz d.r n>.ttirlichen Umwelt- oder -Mitwelt •• 1$ 

.Schutz der nAtürlichen Lebensgrundl.ge d., M.n"h.n •• b., d., d ... R .... ourcerunteress. des Menschen 
ZU ,lOck beton t wird. 
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stimmung der Grundrechte die Narur-Rechte einzubeziehen. So ließe sich immer~ 
hin erreichen, daß sie mirrelbar Verfassungsraog erbielteo . 
Der Weg über einfache Gesetze hat aUerdings den gravierenden Nachteil. daß er 
politischer Opportunität und staatlicher Trägheit zuviel lUum läßt. Wenn das 
Grundgesetz nicht selbst von der Existenz der Natur-Rechte Nociz nimmt. besteht 
die dauernde Gefahr. daß die altbekannten Ausgleichsimeressen und Abwägungs­
mechanismenio in Form des Übermaßverbotes zurückkehren und daher die neu 
postulierten Eigenrechte der Natur in der Prax.is folgenlos bleiben. Deren Bedeu­
rung liegt 101 übrigen nicht nur ia einer bloßen Betonung der Umweltbelange, 
sondem zugleich darin, daß sie die prinzipielle Gleichrangigkeit mit allen Rechten 
und Imeressen des Menschen ausdrücken. Diese Gleichrangigkeic verlangt jedoch 

eine Überwindung der anthropozentrischen Sicht des Grundgesetzes. 
In der jetzigen Fassung druckt das Grundgesecz durchgängig Anthropozentrik aus. 
Dies schließt freilich nicht aus. daß schon de lege lata Vennderungen möglich sind. 
So könnte Art. I Abs. I GG eine nicht-anthropozentrische Begründung erfahren. 
Zur Würde des Menschen wäre danach ein Selbstverständnis zu rechnen. das die 
Verantwortung gegenüber der Natur um ihrer selbst willen wahrnimmt. Hienu 
wäre im Rückblick auf die geschichdiche Entwicklung darauf hinzuweisen, daß die 
Narurzugehörigkeit des Menschen im heutigen indusuiegesellschaftlichen Selbst­
verständnis nicht mehr berücksichtigt ist. Die Reduzierung der Natur auf eine reine 
Ob;ektsteUung hat zur Entfremdung des Menschen von der Natur geführt. Die 
Umweltkrise kann nun die Naturzugehörigkeit des Menschen bewußtmachen. Der 
Mensch ist Teil der Natur, also nicht allein auf der Welt. Als eines von vielen 
Lebewesen behauptet er seine Interessen, hat aber auch die Interessen der anderen 
Lebewesen zu respektieren, und zwar nicht um seiner, sondern um dieser selbst 
willen. Die natürliche Umwelt nicht um ihrer selbst willen zu sdlÜtzen, wäre 
demnach eine Verletzung des Gebots der Menschenwürde." 
Eine fortentwickelte Form der Würde des Menschen hätte zweifellos veränderte 
Wert- und RechtSnormen zur Folge. Die Frage bleibt aber, ob nicht daneben - oder 
auch Statt dessen - Grundgesetzänderungen vonnöten sind. Ein SchuC2. der Umwelt 
aus eigenem Recht verlangt mehr als nur neue rechtsphilosophische Begründungen . 
Ent positive Regelungen sind verbindlich. Wenn die Grundrechtsträger nach der 
heutigen Fassung der Grundrechte nur die Rechte anderer zu respektieren haben. 
dann verlangt die Hinzunahme der Rechee' der natÜrlichen Umwelt ihren positiven 
Ausdruck. Sonst wäre wiederum nicht sichergestellt. daß diese Rücksichtnahme 
erfolgt und die Anthropozencrik rechelieh überwunden ist. 
Vom Grundsatz, daß Grundrechte ihre Begrenzung in den Grundrechten anderer 
finden. bildet das Institut der Grundpl1ichten eine gewisse Ausnahme. Die Grund­
pflichten. die seit der StaatsrechtSlehrertagung von 19f12 wieder verstärkt diskutiert 
werden", stellen ein Korrelat zu den Grundrech(en dar. Sie sind verfassungsgesecz­
liehe Pflichten des einzelnen Grundrechtsträgers. bestehen aber nicht (in erster 
Linie) gegenüber anderen Grundrechtsträgern. sondern gegenüber dem Staat. Zu 
den ausdrücklich geregelten Grundpflichten zählen die Wehrpflicht (Art. 123 

Abs . l GG) und die Pflicht zur Eigentumsabtretung (Art. 14 Abs . .3 GG), mittelbar 

80 VgL z. B. den Abw'gunJ>'katalog ~ur Aufsrellung d.r Saule'lj>liinc ,n § lAbs. 6 BB.uG. 
8, Wie hier K.-M. M<yer-Ab,ch, Wege zum Frieden mit der N><ur (Fn . S), S. 6S f. und 93 ff., wo i. ü. die 

mcht-:Ullhropozcntri,ehe Ethik .uch zum chn5lliehen SclbSl"crsÜJ\dnis gtTtthnct ... ird, S. '0' H. Fiir 
eine anthropountruche B'ßründung der Menschtnwürdc da~n die s"'chvel'3,äDdigenkommi .. ion 
.St;lal<z .. lbestimmungen/Gesetzgcb~ng.uu ftrige. (Fn. 77), Rz . '.4. 

8. VgL Böu, VVDStRL Heft ~t ('983). S. 7 H. ; Holm""", ebd., S .. 11 H.; B,dur •. DVßI. 8" 86. ff.; I""nsee, 
DÖV 81, 6o<J H.; Stob"" R«hutheori •• Bd . t I ('9g~); BOlhg., JA SS, '49 ff. 

'9 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-1-1 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 03:46:24. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-1-1


JO gehören die allgemeine Pflicht zum Gesetzesgehorsam und die Steuerpflicht dazu. 
Betrachtet man insbesondere die allgemeine Pflicht zum RechtsgehorsarnsJ und 
weiter die Friedenspflicht, d. h. die Anerkennung des staatlichen Gewaltmono­
polss<, als Ausdruck einer elementaren Rechtspflicht, ohne die ein staatliches 
Gemetnwesen nicht funktionieren kann, so ließe sich denken, auch die Pflicht zur 
Rücksichtnahme auf die Rechte der Natur als eine solche Grundpflicht aufzufassen. 
Hierfür spricht, daß die Rücksichtnahme nicht bzw. nicht in erSter Linie im 
Hinblick auf andere Grundrechtsträger erfolgt. Die Wahrung der Eigenrechte der 
Natur hat mit Grundrechtskollisionen und Fragen praktischer Konkordanz nichts 
zu tun, sondern stellt ein elementares Erfordernis im Rechtssystem überhaupt 
dar. 
Dennoch wäre es wohl verfehlt, eine diesbezügliche Grundpflicht formulieren zu 
wollen. Dagegen sprechen mehrere Überlegungen. Pflichtenadressat wäre nicht wie 
sonst bei Grundpflichten der Staat, sondern die vorstaatliche Rechtsgemeinschaft 
Von Mensch und Natur. Umgekehrt kann die Pflicht nicht auf GrundrechtSträger 
beschränkt bleiben, sondern muß auch für den Staat verbindlich sein. Grundpflich­
ten gelten nach allgemeinem Verständnis jedoch als Korrelat der Grundrechte, so 
daß die Verpflichtungen des Staates - z. B. dessen Grundrechtsbindung gemäß 
An. lAbs. 3 GG - nicht als Grundpllichten gedacht werden können!!. Schlleßllch 
wird es auch der Bedeutung der Sache nicht gerecht, wenn eine Grundpflicht zur 
Wahrung der Rechte der natürlichen Umwelt etwa neben der Wehrpflicht (An:. 
Ila GG) oder Erziehungspflicht (Are. 6 Abs. 2 GG) in den Grundrechtsteil aufge­
nommen würde. Sie müßte im Rang wesentlich höher angesiedelt sein. An der 
Vorstellung von einer Grundpflicht ist aber soviel richtig, daß die Anerkennung von 
Eigenrechten der Natur grundrechtsbeschränkende Wirkungen hat, die nicht auf 
einzelne Grundrechte begrenzt smd, sondern die Grundrechtsausübung insgesamt 
beucffen. Sie fühn: gewissermaßen zu einem allgemeinen Grundrechtsvorbehalt. 
Nach der Systematik der Grundrechte bleibt hiemach nur eine Lösung. Das zentrale 
Grundrecht individueller Freiheit ist An:. 2 Abs. I GG. Das Recht auf freie Entfal­
tung der Persönlichkeit postuliere die Freiheit, zu tun und zu lassen, was man will. 
Seine Grenzen findet diese Freiheit in den Rechten anderer und der verfassungsmä­
ßigen Ordnung. Es gilt die Freiheirsvennutung. Solange also keine anderen Rechte 
kollidieren, ist die Freiheit unbegrenzt. Auf diesen FreLheitsfaum wirken nun auch 
die Rechte der natürlichen Umwelt ein. Wenn sie als Freiheitsschranke zusätzlich in 
Art.2 Abs. I GG aufgenommen würden, wäre damit zweierlei erreicht. Einmal 
wäre die Existenz von Rechten der Natur im Grundgesetz anerbnnr, ohne sie wie 
im Fall der Grundrechte näher konkretisieren zu müssen. Zum anderen würden sie 
die Grundrechtsbeschränkung don: vornehmen, wo sie Geltungskraft für das ge­
samte Grundrechtsgefüge hat. Alle nachfolgenden Grundrechte wären als spezielle 
Ausfonnungen der allgemeinen Handlungsfreiheit an die Wahrung der Rechte der 
Natur gebunden. Art. 2 Abs. I GG könnte damit lauten: »Jeder hat das Recht auf 
freie Enrfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer oder die 
Rechte der natürlichen Umwelt verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt." 
In dieser Formulierung drückt sich deuclich die prinzipielle Gleichstellung der 
Rechte des Menschen und der Natur aus. Sie wirken beide in gleicher Weise auf den 
individuellen Freiheitsraum ein. Das anthropozentrische Prinzip ware damit zugun-

8) Dazu Iscnseo. DOV 8j, 5691.: Gusy, J2 80, 657; Hirsch. J2 Sj, I fl. 
84 VgJ. Jsen.see. VVDS,RL Hel, 4' (198)), S.I}O L; ßclhge, JA 8s, 2)6. 
85 Vgl. Bethge, JA 8S' ~p. 
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sten eines ökozentrischen Ansatzes überwunden. Was zur natürlichen Umwelt 

gehört und welche Rechee im einzelnen gewährleistet sind. kann grundgesetzlieh 
jedoch niche festgeschrieben werden. Die prinzipielle Anerkennung solcher Rechte 
kann selbstverständlich nicht bedeuten. aUen Wesen alle denkbaren Rechte oder 

auch nur die Elementarrechte auf Leben und körperliche Unversehnheit pauschal 
zuzuerkennen. Das wäre das Ende des Ileisch- und pflanz.enessenden Menschen. 
Aufgabe des einfachen Geseezgebers wäre es aber, das Verfassungsgebot der Wah­
rung der Rechte der natürlichen Umwelt in der Weise umzusetzen, daß das Prinz.ip 

der Gleichrangigkeit von Mensch und Natur erhalten bleibt. Die Beachrung dieses 

Prinz.ips verlangt z. B., die Würde des Tieres als gleichberechtigtes Lebewesen 
gesetzlich so zu formulieren. daß der Verzehr zwar möglich bleibt, aber jede Form 
der Behandlung des Tieres als ~Sache" verboten wird. Zu solchen Formen der 

Behandlung gehören Massentierhaltung unter artfremden Bedingungen, Honnon­
behandlung, schmerzverursachendes Töten, die Jagd (soweit nicht ausschließlich 
zur Hege und Pflege erforderlich) oder Versuche an Tieren . Der gesamte Bereich 

umweltrelevanten Handelns - Raum- und Projektplanung, Energiegewinnung. 
Produktion und Konsum - ware daran zu messen, ob der Eigenwert der natÜrlichen 
Um weh gewahrt bleibt. Eine kostenlose Nutzung von Umweltgütern kann es daher 
ebensowenig geben wie eine Vermutung der Unschädlichkeit von Umwelteinwir­

kungen. Wer Urnweltrisiken schafk trägt das Beweisrisiko, so daß verbleibende 
Zweifel zu seinen Lasten gehen . Gerade in diesem Punkt müssen die Rechte der 
natürlichen Umwelt zu ganz anderen Ergebnissen führen. 
Wo sich der Staat als Planungs- und Genehrnigungsinstanz bisher auf die Ungewiß­
heit wissenschaftlicher Erkenntnisse zurückziehen und ökologiekritische Gutachten 
scheinlegal (»Stand der Wissenschaft«) ignorieren konnte. muß ihn künftig die 
Nachweispflicht dafür treffen, daß er :t!le Erkenntnisse ausgewertet hat. die für den 

Encscheidungsgegenstand Bedeutung h.aben. Dies zwingt z. B. zu einer umfassenden 
Beteiligung der Öffendichkeit bei der staatlichen Planung und zu einem Vorrang der 
ökologiebezogenen Forschung bei der scaarlichen Finanzplanung. 

IV Schluß 

Wenn heute die Frau im Arbeicsleben oder der Homosexuelle in seiner Lebensfüh­
rung wenigstens rechtlich den übrigen Grundre~htsträgern gleichgestellt ist, so hat 
die Herausbildung von GJeichheits- und Freiheitsrechten wesentlich dazu beigetr:l­
gen. Auch wenn die Diskriminierung damit nicht beseitigt ist, sind doch die 
rechtlichen Spiel räume für soziale Diskriminierung erheblich enger geworden. Wo 
früher die diskriminierten Gruppen der Bevölkerung Objekt staatlicher Willkür 
waren. muß heute jede rechtliche Abwägung die subjektiven Rechte aller Menschen 
beachten. Dies verschiebt die Gewichte bei der Entscheidungsfindung und trägt zur 
Nachpriilbarkeit der Entscheidung bei . 

Dies ist auch der Effekt, der mit der prinzipiellen rechtlichen Gleichstellung der 
Natur erreicht werden könnte. Wenn aus den unverbindlichen ~Belangen der 
Natur« verbindliche Rechte werden, fallen die Belange stärker ins Gewicht. Sie sind 
nicht mehr reines Objekt staatlicher Interessenabwägung. sondern zugleich eigen­
ständiges Subjekt und Korrektiv. Die Kollisionen zwischen den Rechten werden 
dadurch nicht aufgehoben, wohl aber transparenter gemacht. Der vieUeicht ent­
scheidende Sinn würde darin bestehen, die Irrationalität der Politik und des RechtS 
ein wenig sichtbarer werden zu lassen. 
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.z.z Träger von fundamentalen Rechten zu sein. bedeutet keine ÜberlebensgaraDtie . 
Dies ist die Erfahrung der letzten Jahre im juristischen Kampf gegen Hochrüstung 
und Umweltzerstörung. 16 In der Rechtspartnerschaft mit der Natur wird dieser 
Kampf daher nur erfolgreicher zu führen sein. wenc. sich die politischen Einsichten 
verändem. Es wird sich aber zeigen. daß die juristische Emanzipation der Narur 
einen entsprechenden Bewußtseinswandel mit in Gang setzen kann - so wie die 
juristische Emanzipation der Frau den Bewußtseinswaodei nicht vöUig vorausge­
setzt, sondern auch selbst mitbewirkt hat. 
[0 der weiteren Perspektive wird es darauf ankommen, eine ökologische Rechrs­
und Verfassungscheorie zu enrwickeln. Eine solche Theorie wird norwendigerweise 
mit der bürgerlichen Freihejtsideologie in Konilikt geraten. Es gilt aber, diesen 
Konilikt auch auf der rechtlichen Ebene auszutragen und sich nicht auf ein allzu 
schematisches Basis-Überbaumodell zu veriassen. 17 Gesellschaftliches Engagemeot 
darf die rechtspolitischen Möglichkeiten nicht vernachlässigen. Insofern hätte eine 
ökologische Rechtscheorie selbst dann noch ihren Sinn. wenn sie niche mehr 
erreicht, als die Legitimationsprobleme im bürgerlich-kapitalistischen Staat zu 
verschärfen. 

86 VgJ. Bosselrnann KJ SS. )\8 f. m. IV. N. 
87 Ein möglicher Einwand ware, d~ Natur und Umwelr lang" lC\ den S'rudel der cnlf .... h.n Gcsell­

s<:harumecharusmen g.uten s>nd - ille sind tur Umweluochull - und daher ~uch die An.rk.nnung von 
Rechten der Natur dereJ'l gesdlsch:tfdichc VerfügbarkeIl nur .rhoh.n ururde. Gegen diese Sicht wendet 
SIch mH R~h, Th. Blanke, Recht.. System und Moral - Vorübcrlogungrn zu ciner ökologischen 
V.riassunguhcoric. in: H .. E. Bi)ttch., (Hng.), Rech, JwUz KnUk. F.mc:hrift für Richard Schrnid 
(198f). )91 ff. Er '>' .. ist n,eh. daß a k.lne "nnvoU. Altemalive gibt zu d.m Bemüh.n, du legJtinution.· 
problem des S,;urc, im Kont .. xt .. in .. rechu=t~ch gebundenen. demoknmehen Vcrf ... ,ungsordnung 
zu diskuti.ren. 

Ein penibel yervoJlständigtes (}uellenyerzeichms auf letztem Stand' 

Hans Kelsen 
Ein Leben im Dienste der Wissenschaft 

Rerichl6ber di. E/lthüllUJ18 der Bllst< Kiliens mit Ansprache da Herrn Bund",mlll!StC" Dr. Hcun F"...:her 
und Laudatio. Bibliographie der Wa'o:o KclKnS In 'yslemalll<:her und chronologi$Cher Fonn. 

DDr. Robert Wetter 
UrtLVQ"'Il[JltJptOrCUi:llf tI)'Mc:n 

Scluillenreihe des HO!IS Ke.Isen.lnnirut1. Band 10. 1985. Or.·S·. 
110 SotOll DM 26.- llesrNr.!08 414 I1 

Das umfanpc:lch. und vitlsch.icbtise Werk KoI· 
lO'" Dbe.w:ll.aulw- zu mad>cn. ist d.. ZIel der 
Quellenv.neicbrusse im AnhAII~ 

In der .,.. ...... tbcbaI Blbllocnphl< sind alle Origi. 
nalwer~e Ktlsen< nach .. cbUchen O .. icht<punlc!en 
geglicden llufgeDommen. 

Die dJroDOI"KiId>e 81bllOKf1ph1o um{AOt auch 
Ü1x: .... uu.ng.n und Nachdrucke uod beruh11m 
wesentlich"" .ur der letzten von Rudolf A. M~lall 
e"lclll"'" in ""lne Diogrspbic _H&nl K.e~n. ubeo 
und WerIc'" aufgenommen. ZuoammeMlellUllg der 

Werlr.e K.elocIlj. ZulalZlich WIlrdetl die bi>her publi. 
zier1e1l NacbltAgt Vc:I\lIerteL Aber Auch alle .pUe, 
Au{gerund,,"en und "",thum e=htenenen ..,wie 
e", Jett! bd:anolgtwordeneo Werke soWIe Nach· 
druc~c und Übe=ngen wurd.n einbezogen. 

Da.< .Ip .... b.dsd .. R~ .. umfalli <!mllichc 0,,· 
gmalwcrke Kellens. alphabeU.ch geordnet nach 
dem .rsI.n HauptlIIon dcslilet. (auch Buchbe:spre. 
.hungen). 

Ein Spndlcn.ruicl\.u d.r W.rk. b=hlieOt 
den Band. 
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